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GESETZ der Kasachischen Sozialistischen Sowjetrepublik

Ober die Wahlen der Volksdeputierten der Kasachischen SSR
I. Allgemeine Bestimmungen

Artikel I. Grundlagen der Wahlen der Volks
deputierten der Kasachischen SSR

Die Wahlen der Volksdeputierten der Kasachi
schen SSR werden nach Wahlkreisen mit dem 
Einmandatsystem auf der Grundlage des allge
meinen, gleichen und direkten Wahlrechts in ge
heimer Abstimmung durchgeführt. Um die Ver
tretung der Massenorganisationen gemäß den 
Normen zu gewährleisten, die durch das vorlie
gende Gesetz festgelegt sind, wird ein Viertel der 
Volksd^putierten der Kasachischen SSR von den 
Massenorganisationen gewählt — von der Kommu
nistischen Partei Kasachstans, den Gewerkschaf
ten, den genossenschaftlichen Organisationen, 
dem Leninschen Kommunistischen Jugendverband 
Kasachstans, den Vereinigungen von Frauen, 
Kriegs- und Arbeitsveteranen, wissenschaftlichen 
Mitarbeitern, den Künstlerverbänden, dem Juri
stenverband der Kasachischen SSR, den gesell
schaftlichen Organisationen des Bereichs für Be
ziehungen mit dem Ausland und anderen Organi
sationen, die in der durch das Gesetz festgeleg
ten Ordnung geschaffen worden sind und Repu
blikorgane besitzen. Die Wahlen der Volksdepu
tierten von den Massenorganisationen werden auf 
ihren Kongressen, Konferenzen oder Plenarsitzun
gen ihrer Republikorgane durchgeführt.

Artikel 2. Allgemeines Wahlrecht
Die Wahlen der Volksdeputierten der Kasachi

schen SSR von den Wahlkreisen sind allgemein: 
Alle Bürger der Kasachischen SSR, die das 18. Le
bensjahr vollendet haben, besitzen das Recht, zu 

ählen und gewählt zu werden. Das Recht, Volks- 
eputierte der Kasachischen SSR von den Mas

senorganisationen zu wählen, haben alle Delegier
ten ihrer Kongresse, Konferenzen oder die Teil
nehmer der Plenartagungen ihrer Republikorgane.

Beliebige direkte oder indirekte Einschränkun
gen der Wahlrechte der Bürger der Kasachischen 
SSR wegen ihrer Herkunft, ihrer sozialen und Ver

mögenslage, Rassen- und Volkszugehörigkeit 
ihres Geschlechts, ihrer Bildung und Sprache, ihres 
Verhältnisses zur Religion, der Dauer ihrer Ansäs
sigkeit am gegebenen Ort, der Art und dem Cha
rakter der Beschäftigung sind verboten.

Geisteskranke Bürger, die vom Gericht als ge
schäftsunfähig befunden worden sind. Personen, 
die in Haftanstalten gehalten werden sowie auf 
Entscheidung des Gerichts in Zwangsheilbehand
lungsanstalten eingeliefert worden sind, beteiligen 
sich an den Wahlen nicht.

Artikel 3. Gleiches Wahlrecht
Die Wahlen der Volksdeputierten der Kasachi

schen SSR von Wahlkreisen sind gleich: Der Wäh
ler hat im Wahlkreis nur eine Stimme; die Wäh
ler beteiligen sich an den Wahlen auf gleicher 
Grundlage.

Bei den Wahlen der Volksdeputierten der Kasa
chischen SSR von einer Massenorganisation hat 
jeder Delegierte ihres Kongresses, ihrer Konferenz 
oder ein Plenumsteilnehmer eine Stimme, und sie 
alle beteiligen sich an den Wahlen auf gleicher 
Grundlage.

Frauen und Männer haben gleiche Wahlrechte. 
Militärangehörige genießen die Wahlrechte gleich
wie alle Bürger.

Artikel 4. Direktes Wahlrecht
Die Wahlen der Volksdeputierten der Kasachi

schen SSR von den Wahlkreisen sind direkt: Die 
Volksdeputierten der Kasachischen SSR werden 
von den Bürgern unmittelbar gewählt.

Die Volksdeputierten der Kasachischen SSR von 
den Massenorganisationen werden unmittelbar von 
Delegierten ihrer Kongresse, Konferenzen oder 
Teilnehmern der Plenarsitzungen ihrer Republikor
gane gewählt.

Artikel 5. Geheime Abstimmung
Die Abstimmung bei den Wahlen der Volksde

putierten der Kasachischen SSR ist geheim: Eine 
Kontrolle der Willensäußerung der Wähler ist aus
geschlossen.

Artikel 6. Durchführung der Wahlen durch 
Wahlkommissionen

Die Durchführung der Wahlen der Volksdcpu 

tierten der Kasachischen SSR wird von den Wahl
kommissionen gewährleistet, die gebildet werden 
aus Vertretern der Arbeitskollektive, der gesell
schaftlichen Organisationen, der Versammlungen 
der Wähler am Wohnort und der Militärangehöri
gen in Truppenteilen.

Artikel 7. Offenheit bei der Vorbereitung und 
Durchführung der Wahlen der Volksdeputierten 
der Kasachischen SSR

Die Vorbereitung und Durchführung der Wah
len der Volksdeputierten der Kasachischen SSR 
erfolgt offen und publik durch die Wahlkommissio
nen. Arbeitskollektive und Massenorganisationen.

Die Wahlkommissionen informieren die Bürger 
über ihre Arbeit, über die Bildung von Wahlkrei
sen. die Zusammensetzung, den Aufenthaltsort 
und die Arbeitszeit der Wahlkommissionen, über 
die Wählerlisten, den Verlauf der Nominierung, 
d:e Ergebnisse der Registrierung der Deputierten
kandidaten, die biographischen Angaben der regi
strierten Kandidaten, über die Ergebnisse der Ab
stimmung für jeden Kandidaten sowie über die 
Wahlergebnisse.

Vertreter von Arbeitskollektiven, gesellschaftli
chen Organisationen, der Versammlungen der 
Wähler am Wohnort und der Militärangehörigen 
in Truppenteilen, der Organe der Staatsmacht, 
Vertrauenspersonen sowie Vertreter der Massenme
dien haben das Recht, den Sitzungen der Wahl
kommissionen, dabei auch der Registrierung von 
Deputiertenkandidaten, dem Versiegeln und Er
öffnen der Wahlurnen, der Abstimmung, der Stim
menzählung und der Feststellung der Wahlergeb
nisse beizuwohnen. Die Vollmachten der besagten 
Vertreter werden durch ein entsprechendes Doku
ment oder durch den Beschluß des Arbeitskollek
tivs, der Versammlung der Wähler am Wohnort 
und der Militärangehörigen im Truppenteil nach
gewiesen. Die entsprechenden Wahlkommissionen 
sind über das Vorhaben der Vertreter, am Tag 
der Wahlen dabeizusein oder den Sitzungen der ( 
Wahlkommission beizuwohnen, spätestens zwei 
Tage vor den Wahlen in Kenntnis zu setzen. Das

Eingreifen der besagten Vertreter in die Arbeit 
der Wahlkommissionen ist verboten.

Die Massenmedien beleuchten den Verlauf der 
Vorbereitung und Durchführung der Wahlen der 
Volksdeputierten der Kasachischen SSR in Kasa
chisch, Russisch und anderen Sprachen, die von der 
Bevölkerung angewandt werden, ihren Vertretern 
wird freier Zugang zu allen mit den Wahlen ver
bundenen Versammlungen und Sitzungen garan
tiert. Die Wahlkommissionen, die staatlichen und 
gesellschaftlichen Organe sowie die Arbeitskollek
tive gewähren ihnen die mit der Vorbereitung, und 
Durchführung der Wahlen verbundenen Informatio
nen.

Artikel 8. Teilnahme der Bürger, Arbeitskollek
tive und Massenorganisationen an der Vorbereitung 
und Durchführung der Wahlen der Volksdeputier
ten der Kasachischen SSR

Die Bürger der Kasachischen SSR beteiligen sich 
an der Vorbereitung und Durchführung der Wah
len der Volksdeputierten der Kasachischen SSR so
wohl durch die Arbeitskollektive, die Kollektive von 
Studenten und Schülern an Hoch- und Fachschu
len, die Massenorganisationen und Versammlun
gen der Wähler am Wohnort sowie der Militäran
gehörigen in Truppenteilen, durch Wahlkreiskonfe
renzen wie auch unmittelbar.

Die Arbeitskollektive und Massenorganisationen 
beteiligen sich an der Vorbereitung und Durchfüh
rung der Wahlen der Volksdeputierten der Kasa
chischen SSR sowohl durch ihre Vertreter in den 
Wahlkommissionen als auch unmittelbar.

Artikel 9. Das Recht, Kandidaten der Volksdepu
tierten der Kasachischen SSR aufzustellen

Das Recht, Kandidaten der Volksdeputierten der 
Kasachischen SSR nach Wahlkreisen aufzustellen, 
besitzen die Arbeitskollektive, die Kollektive von 
Studenten und Schülern an Hoch- und Fachschu
len, <Jie Massenorganisationen, die Versammlungen 
der Wähler am Wohnort und der Militärangehöri
gen in Truppenteilen, und das Recht, Kandidaten 
der Volksdeputierten der Kasachischen SSR von 
Massenorganisationen aufzustellen, besitzen ihre 
Republikorgane, welche die von den örtlichen Orga

nen, Grundkollektiven und Mitgliedern dieser Or
ganisationen gemachten Vorschläge über die Depu
tiertenkandidaten berücksichtigen.

Artikel 10. Unvereinbarkeit des Status des Volks
deputierten der Kasachischen SSR mit der Amts
stellung

Personen, die zum Ministerrat der Kasachischen 
SSR gehören, mit Ausnahme des Vorsitzenden des 
Ministerrats der Kasachischen SSR, Leiter von 
zentralen Staatsorganen der Kasachischen SSR, 
stellvertretende Leiter von Ministerien, staatlichen 
Komitees und anderen zentralen Staatsorganen der 
Kasachischen SSR, der Vorsitzende und die Mit
glieder des Obersten Gerichts der Kasachischen 
SSR, der Staatliche Hauptschiedsrichter und die 
Staatlichen Schiedsrichter der Kasachischen SSR, 
der Vorsitzende und die Mitglieder des Verfas
sungsschutzkomitees der Kasachischen SSR dürfen 
nicht zugleich Volksdeputierte der Kasachischen 
SSR sein.

Artikel 11. Materieller Aufwand, der mit den 
Wahlen der Volksdeputierten der Kasachischen 
SSR verbunden ist. Materielle Versorgung der 
Wahlen

Den mit der Vorbereitung und Durchführung der 
Wahlen der Volksdeputierten der Kasachischen SSR 
verbundenen materiellen Aufwand trägt ausschließ
lich der Staat. Betriebe, Institutionen und Organi
sationen, staatliche und gesellschaftliche Organe 
stellen den Wahlkommissionen Räume, Ausstattun
gen und Transportmittel zur Verfügung, die zur 
Vorbereitung und Durchführung der Wahlen not
wendig sind.

Die Kandidaten der Volksdeputierten der Kasa
chischen SSR, ihre Vertrauenspersonen und die 
Wähler tragen keinen mit der Vorbereitung und 
Durchführung der Wahlen verbundenen Aufwand.

Artikel 12. Verantwortung für die Verletzung 
der Gesetzgebung über die Wahlen der Volksdepu
tierten der Kasachischen SSR

Personen, die den Bürger der Kasachischen SSR 
durch Gewalt, Betrug, Androhungen oder auf an-

(Fortsetzung S. 2)

Beschluß des Obersten Sowjets der Kasachischen SSR Beschluß des Obersten Sowjets

Über die Wahl der Zentralen Kommission für die Wahl
der Kasachischen SSR

und Abberufung der Volksdeputierten der Kasachischen SSR Über die Ausschreibungen der Wahlen 
der Volksdeputierten der Kasachischen SSR

Nach Erörterung der Vorschläge 
der Exekutivkomitees der Gebiets
sowjets und des Stadtsowjets der 
Volksdeputierten der Kasachischen 
rSR Leninsk sowie der Republik-

gane der Massenorganisationen 
und aufgrund des Artikels 19 des 
Gesetzes der Kasachischen SSR 
„Über die Wahlen der Volksdepu
tierten der Kasachischen SSR“ 
beschließt der Oberste Sowjet der 
Kasachischen Sozialistischen So
wjetrepublik, die Zentrale Wahl
kommission für die Wahl und die 
Abberufung der Volksdeputierten 
der Kasachischen SSR 
der Zusammensetzung

Vorsitzender der 
Wahlkommission

Korotenko, Gennadi 
witsch. Mitglied des ZK 
munistischen Partei Kasachstans

Stellvertretende Vorsitzende der 
Zentralen Wahlkommission

Abdykarimow, Oralbai, 
Stellvertretender Leiter der 
lung Parteiorganisatorische

in folgen- 
zu bilden:

Zentralen

Nikolaje- 
der Kom-

Erster 
Abtei- 

und 
Kaderarbeit im ZK der Kommuni
stischen Partei Kasachstans;

Terski, Alexander Viktorowitsch, 
Traktorist aus dem Sowchos „50 
Jahre UdSSR", Rayon Sowetski, 
Gebiet Nordkasachstan.

Sekretär der Zentralen Wahlkom
mission

Dshekbatyrow, Mai Chakimsha- 
nowitsch, wissenschaftlicher Mitar
beiter im Institut für Philosophie 
und Rechtswesen der Akademie der 
Wissenschaften der Kasachischen 
SSR.

Mitglieder der Zentralen Wahl
kommission

Aubakirow, Toleuberdy Orasgali- 
jewitsch, Erster Sekretär des Ray
onkomitees Tschubartau der Kom
munistischen Partei Kasachstans, 
Gebiet Semipalatinsk;

Gaidin, Oleg Mstislawowitsch, 
Sekretär des ZK des Komsomol 
Kasachstans:

Dauletowa, Balkumis, Anlagen
fahrerin in der Erdöl- und Erdgas
verwaltung „Kulsarynefl’*. Gebiet 
Gurjew;

Dospolow, Dolda, Justizminister 
der Kasachischen SSR;

Selenkow, Anatoli Wassilje-

witsch, Sekretär des Kasachischen 
Repubiikgewerkschaftsrales;

Islamow Tachirshan
shanowitsch, Mechaniker 
der Autogarage des 
chos „Alatau”, Rayon 
len, Gebiet Alma-Ata;

Kurmantajew, Ramasan 
witsch. Mechanisator im Sowchos 
„Tamdinski“, Rayon Aiga, Gebiet 
Aktiubinsk;

Neuwirt, Anna Leonidowna, Bri
gadier in einer Abteilung des Ge- 
flügelzuchtsowchos „Taranowski“, 
Rayon Taranowskoje, Ge
biet Kustanai;

Nesnow, Fjodor Michajlowitsch, 
Vortriebsarbeiter in der Grube „Sa- 
padny Karashal“ des Bergbau-Auf- 
bcrcitungskombinats Atassu, Ge
biet Dsheskasgan;

Obuchow, Wladimir Wassilje
witsch, Kommandeur der Fliegerab
teilung Ust-Kamenogorsk, Gebiet 
Ostkasachstan;

Omarowa, Kenshegul Sautbajew- 
na, Neuropathologe in der 1. Medi
zinischen 
Tschimkent;

Akim- 
in 

Sow- 
Kaske-

Sapije-

Kindervereinigung,

Orasbajew, Sabit Konyrbajewitsch, 
Schauspieler im Kasachischen Staat
lichen Akademischen Schauspiel
haus „Muchtar Auesow", Alma-Ata;

Panassenko, Valentina Jakowlew
na, Unterrichts- und Erziehungsdi
rektorin in der Mittelschule Makin- 
ka, Rayon Enbekschilder, Gebiet 
Koktschetaw;

Poljakow, Wladimir Pante
lejewitsch, Vorsitzender des Kol
chos „Pobeda“, Rayon Schtscher- 
bakty, Gebiet Pawlodar;

Possochowa, Anna Grigorjewna, 
Bohrarbeiterin im Werk „Kasach- 
selmasch", Zelinograd;

Sabikenow, Salachiden, Professor 
am Lehrstuhl für Staats- und 
Rechtswesen der Hochschule des

Vorsitzerider des Präsidiums 
der Kasachischen SSR

Innenministeriums der UdSSR, Ka
raganda;

Seitow, Utegen Seitowitsch, 
Rentner, Alma-Ata;

Taipanow, Magatai Basarowitsch, 
Maurer in der Bauverwaltung 
„Kultbytstroi", Trust „Uralskprom- 
stroi“, Gebiet Uralsk;

Te'n, Tamara Nikolajewna, 
beitsgruppenleiterin in der
suchswirtschaft „M. W. Frunse“, 
Rayon Karatal, Gebiet Taldy-Kur
gan;

Tursunkulow, Kalaubek Kudai- 
bergenowitsch, 
Schriftstellerverbandes 
stans;

Schelkowaja, Irina Nikolajewna, 
Ingenieurin, Leninsk.

Gemäß Artikel 79 der Verfassung 
der Kasachischen SSR und den Ar
tikeln 13, 14 des Gesetzes der Ka
sachischen SSR „Über die Wahlen 
der Volksdeputierten der Kasachi
schen SSR" beschließt der Oberste 
Sowjet der Kasachischen Sozialisti
schen Sowjetrepublik:

1. Die Wahlen der Volksdeputier-

ten der Kasachischen SSR au.’ den 
Sonntag, den 25. März 1990, anzu
setzen.

2. Die Norm der Wähler für ei
nen Wahlkreis bei den Wahlen der 
Volksdeputierten der Kasachischen 
SSR durchschnittlich auf je 36 400 
Wähler festzulegen.

Ar-
Ver- Vorsitzender des Präsidiums 

der Kasachischen SSR
des Obersten Sowjets

M. SAGDIJEW

Sekretär des
Kasach

des Obersten Sowjets
M. SAGDIJEW

Sekretär des Präsidiums des Obersten Sowjets 
der Kasachischen SSR K. SHUSSUPOW

Alma-Ata, 22. September 1989

Sekretär des Präsidiums des Obersten Sowjets 
der Kasachischen SSR K. SHUSSUPOW

Alma-Ata, 22. September 1989

Mitteilung der Zentralen Kommission für

die Wahlen und Abberufung

der Volksdeputierten der Kasachischen SSR

Die Zentrale Wahlkommission für 
die Wahlen und Abberufung der 
Volksdeputiertcn der Kasachischen 
SSR teilt mit, daß man sich in al
len Fragen bezüglich der Realisie
rung des Gesetzes. „Über die Wah- '4

len der Volksdeputierten der Ka
sachischen SSR" auf dem Territo
rium der Republik an die Adresse: 
A’ma-Ata, Haus der Regierung, 
Zimmer Nr. 467, Tel. 69-28-26, zu 
wenden habe.

Zweite Tagung des Obersten Sowjets der UdSSR

Entscheidungen gemeinsam treffen
Das Komitee für Wirtschaftsre

form des Obersten Sowjets 
UdSSR hat die Arbeit 
Gesetze n t w u r f über 
Eigentum in der Sowjetunion 
geschlossen. Dieses Dokument

der 
am 
das 
ab- 

o_____  ist
Ergebnis der fast zweiwöchigen 
Diskussionen über die Konzeption 
des Gesetzes, das die Grundlage 
einer neuen Etappe der Wirtschafts
reform im Lande bilden soll.

Die Spezifik der Arbeit bestand 
darin, daß zum erstenmal in einem 
Parlamentskomilec neben einem 
von der Regierung des Landes ein
gebrachten Entwurf auf gleichbe
rechtigter Basis auch andere Ge
setzentwürfe analysiert wurden, 
die von Forschungsinstituten. Ver
einigungen von Betrieben und 
Wissenschaftlerteams erarbeitet 
worden waren.

„Wir haben uns Mühe gegeben, 
die ganze Vielfalt der Auffassungen 
über das Problem des Eigentums 
zu berücksichtigen, die in den Ent
würfen dargelegt wurden", beton
te der Vorsitzende des Komitees 
für Wirtschaf tsreform, 
shin.

„Nach langwieriger 
zierter Arbeit entstand 
ment, das nach unseren Vorstellun
gen die bisher beste Variante einer 
Synthese verschiedener Meinungen 
ist. Unsere Hauptaufgabe besteht 
darin, die Priorität keinem Stand
punkt zu geben, sondern zu einem

V. Wolog-

und 
ein

kompli- 
Doku-

gemeinsamen Verständnis der Lö
sungswege für dieses für die Ent
wicklung der Wirtschaft des Lan
des wichtige Problem zu kommen".

Der Beschluß über die weitere 
Arbeit an neuen Gesetzentwürfen 
auf dem Gebiet der Wirtschaft, dar
unter auch am Eigentumsgesetz, 
wird vom Obersten Sowjet nach 
einem Bericht der Regierung ge
faßt.

Ein anderes Parlamentskomi
tee — für Wissenschaft, Volksbil
dung, Kultur und Erziehung — er
örterte die Teile des Staatsplans 
und des Staatshaushalts 1990, die 
mit der Entwicklung der Wissen
schaft Zusammenhängen. Für die 
Finanzierung der Wissenschaft wer
den im kommenden Jahr 11 ’
Harden Rubel (2,3 Prozent) 
dem Haushalt bereitgestellt — 7,5 
Milliarden Rubel in diesem Jahr. 
W. Durassow, Erster Stellvertreter 
des Vorsitzenden des Staatlichen 
Plankomitees der UdSSR, wies vor 
den Deputierten darauf hin, daß 
bei der Ausarbeitung des Plans be
sondere Aufmerksamkeit 1 
wicklung der Forschung nach 1 
Zielprogrammen galt, die den wi

Mil- 
aus

der Enl- 
nach 14 

wis
senschaftlich-technischen Fort
schritt und wissenschaftliche Ent
wicklungen gewährleisten, welche 
auf die Lösung sozialer Aufgaben 
und die Entwicklung der Experi
mentalbasis der Wissenschaft ge
richtet sind.

(TASS)
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GESETZ
der Kasachischen Sozialistischen Sowjetrepublik

Ober die Wahlen der Volksdeputierten der Kasachischen SSR
(Fortsetzung)

derem Wege bei der freien Ausübung seines Rechts 
behindern zu wählen und zum Volksdeputierten der 
Kasachischen SSR gewählt zu werden, bzw. Wahl
agitation zu treiben, sowie Mitglieder der Wahl
kommissionen, Amtspersonen der staatlichen und 
gesellschaftlichen Organe, die die Wahldokumente 
gefälscht oder die Stimmen bewußt falsch gezählt, 
gegen die geheime Abstimmung verstoßen oder das 
vorliegende Gesetz in anderer Weise verletzt ha
ben, tragen dafür die im Gesetz festgelegte Ver
antwortung. Zur Verantwortung werden auch Per
sonen gezogen, die falsche Angaben über Deputier
tenkandidaten veröffentlicht oder sie auf anderem 
Wege verbreitet bzw. gesetzwidrige, ihn entwürdi
gende Handlungen begangen haben.

II. Ordnung der Wahlausschreibung
und der Bildung der Wahlkreise

Artikel 13. Ausschreibung der Wahlen der Volks
deputierten der Kasachischen SSR

Die Wahlen der Volksdeputierten der Kasachi
schen SSR werden vom Obersten Sowjet der Kasa
chischen SSR spätestens vier Monate vor Ablauf 
der Amtsperiode der Volksdeputierten der Kasachi
schen SSR ausgeschrieben.

Die Wahlen der Volksdeputierten der Kasachi
schen SSR von den Massenorganisationen werden 
auf Kongressen, Konferenzen oder Plenartagungen 
ihrer Republikorgane nicht früher als zwanzig Ta
ge vor dem Wahltag und spätestens am Wahltag 
in den Wahlkreisen durchgeführt.

Mitteilungen über den Wahltag nach Wahlkreisen, 
über das Datum und den Ort der Durchführung 
der Kongresse, Konferenzen der Massenorganisa
tionen oder Plenartagungen ihrer Republikorgane 
werden in der Presse veröffentlicht.

Artikel 14. Bildung der Wahlkreise
Für die Wahlen der Volksdeputierten der Kasa

chischen SSR werden 270 Wahlkreise gebildet.
Die Wahlkreise werden von der Zentralen Wahl

kommission für die Wahl und Abberufung der 
Volksdeputierten der Kasachischen SSR auf Vor
schlag der Gebietssowjets, der Stadtsowjets der 
Volksdeputierten Alma-Ata und Leninsk oder ih
rer Präsidien gebildet.

Die Wahlkreise für die Wahl der Volksdeputier
ten der Kasachischen SSR werden in der Regel et
wa mit gleicher Wählerzahl auf dem gesamten Ter
ritorium der Kasachischen SSR und unter Beachtung 
der territorialen Verwaltungseinteilung gebildet. 
Die Norm der Wähler für einen Wahlkreis wird 
vom Obersten Sowjet der Kasachischen SSR für 
jede Wahl festgelegt.

Die Listen der Wahlkreise mit Angaben ihrer 
Grenzen und des Geschäftssitzes der Wahlkreis
kommission werden von der Zentralen Wahlkreis
kommission nicht später als HO Tage vor dem 
Wahltag veröffentlicht.

Artikel 15. Die Vertretungsquoten der Massenor
ganisationen bei den Wahlen der Volksdeputier
ten der Kasachischen SSR

Von den Republikmassenorganisationen werden 
90 Volksdeputierte der Kasachischen SSR gewählt;

von der Kommunistischen Partei Kasachstans —
17 Deputierte;

von den Gewerkschaften Kasachstans — 17 De
putierte;

von den Genossenschaftsorganisationen (Kol
chose, Konsumgenossenschaften sowie andere Ge
nossenschaftsvereinigungen der Bürger) — 8 De
putierte;

vom Leninschen ■ Kommunistischen Jugendver
band Kasachstans—10 Deputierte;

von Frauenräten, vereint im Frauenrat der Ka
sachischen SSR — 5 Deputierte;

von den im Kasachischen-Republikrat vereinten 
Organisationen der Kriegs- und Arbeitsveteranen — 
5 Deputierte;

von Vereinigungen der Wissenschaftler (akade
mische Einrichtungen, wissenschaftliche Gesell
schaften und Assoziationen), von Verbänden wissen
schaftlicher und ingenieur-technischer Gesellschaf
ten der Kasachischen SSR und von der Kasachi
schen Republikgesellschaft der Erfinder und Rationa
lisatoren — 8 Deputierte;

von den Künstlerverbänden Kasachstans (Ver
band der Architekten, Verband der Designer. Jour
nalistenverband, Verband der Filmschaffenden, 
Verband der Komponisten, Schriftstellerverband, 
Verband der Theaterschaffenden. Verband Bildender 
Künstler) — 8 Deputierte;

vom Verband der Juristen der Kasachischen SSR
— 6 Deputierte;

von den Massenorganisationen des Bereichs der 
Beziehungen mit dem Ausland und von anderen in 
gesetzmäßig festgelegter Ordnung gebildeten und 
über die Republikorgane verfügenden Massenorga
nisationen — 6 Deputierte.

Die Vertretung jeder Massenorganisation wird 
im Rahmen der besagten Normen auf einer ge
meinsamen Sitzung der leitenden \fahlorgane die
ser Organisationen oder ihrer Bevollmächtigten 
festgelegt, die von der Zentralen Wahlkommission 
einberufen wird und im Fall einer Meinungsver
schiedenheit — von der Zentralen Wahlkommission.

Über ihre Republikorgane informieren die Mas
senorganisationen die Zentrale Wahlkommission 
von ihrer Absicht, sich an den Wahlen der Volks
deputierten der Kasachischen SSR zu beteiligen, 
spätestens am siebten Tag nach der Ausschrei
bung der Wahlen

III. Die Wahlbezirke
Artikel 16. Bildung der Wahlbezirke
Für die Durchführung der Abstimmung und für 

die Stimmenzählung bei den Wahlen der Volksde
putierten der Kasachischen SSR von den Wahl
kreisen wird das Territorium der Rayons und 
Städte in Wahlbezirke cingeteilt.

Wahlbezirke werden auch in Truppenteilen ge
bildet, und sie gehören zu den Wahlkreisen, auf 
deren Territorien sie sich befinden.

In Sanatorien und Erholungsheimen, Kranken
häusern und anderen stationären Kureinrichtungen, 
in den entlegenen und schwer zugänglichen Aufent
haltsorten der Bürger, auf den Umtriebsweiden so
wie auf Schiffen, die sich am Wahltag auf Fahrt 
befinden, dürfen Wahlbezirke gebildet werden, die 
zu den Wahlkreisen gemäß ihrer Stationierung 
oder ihres Heimathafens gehören.

Artikel 17. Verfahren und Normen der Bildung 
von Wahlbezirken

Die Wahlbezirke werden von den Rayon- und 
Stadtsowjets (außer Städten mit Rayonunterord
nung) sowie Stadtbezirkssowjets der Volksdepu
tierten oder ihren Präsidien auf Vereinbarung mit 
den Wahlkreiskommissionen gebildet. Auf Schif
fen, die sich am Wahltag auf Fahrt befinden, wer
den die Wahlbezirke von den entsprechenden So
wjets der Volksdeputierten oder ihren Präsidien in 
den Heimathäfen der Schiffe gebildet.. In den 
Truppenteilen werden die Wahlbezirke von den 
örtlichen Sowjets der Volksdeputierten oder ih
ren Präsidien auf Vorstellung der Befehlshaber 
der Truppenteile oder der Truppenverbände gebil
det.

Die Wahlbezirke werden spätestens zwei Monate 
vor den Wahlen gebildet. In Truppenteilen sowie 
in entlegenen und schwerzugänglichen Gebieten, 
auf Schiffen, die sich am Wahltag auf Fahrt be
finden, wenden die Wahlbezirke zur selben Zeit 

und in Sonderfällen spätestens fünf Tage vor den 
Wählen gebildet.

Die Wahlbezirke werden mit mindestens 20 und 
höchstens 3 000 Wählern gebildet.

Der entsprechende örtliche Sowjet der Volks
deputierten oder sein Präsidium informieren die 

Wähler über die Grenzen jedes Wahlbezirks mit 
Angabe des Sitzes der Wahlbezirkskommission 
und des Standortes des Wahllokals

IV. Die Wahlkommissionen
Artikel 18. System der Wahlkommissionen
Zur Durchführung der Wahlen der Volksdeputier

ten der Kasachischen SSR, ihrer Abberufung und 
zur Durchführung der Wahlen anstelle der ausge- 
schredenen Deputierten werden Wahlkommissionen 
gebildet:

Zentrale Wahlkommission für die Wahlen und die 
Abberufung der Volksdeputierten der Kasachischen 
SSR;

Wahlkreiskommissionen für die Wahlen und die 
Abberufung der Volksdeputierten der Kasachischen 
SSR:

Wahlbezirkskommissionen;
Wahlkommission für die Wahlen und die 

Abberufung oer Volksdeputierten der Kasachischen 
SSR von den Massenorganisationen.

Artikel 19. Bildung der Zentralen Wahlkommis
sion für die Wahlen und die Abberufung der Volks
deputierten der Kasachischen SSR

Die Zentrale Wahlkommission für die Wahlen 
und die Abberufung der Volksdeputierten der Ka
sachischen SSR wird vom Obersten Sowjet der 
Kasachischen SSR auf Vorschlag der Gebiets-, der 
Stadtsowjets der Volksdeputierten von Alma-Ata 
und Leninsk oder ihrer Präsidien sowie der Re
publikorgane der gesellschaftlichen Organisatio
nen unter Berücksichtigung der Meinungen der 
Arbeitskollektive und der Wählerversammlungen 

in den Wohnorten, der Militärangehörigen in den 
Truppenteilen und der gesellschaftlichen Organi
sationen spätestens vier Monate vor den Wahlen 
in folgendem Bestand gebildet: Vorsitzender, 
zwei stellvertretende Vorsitzende, Sekretär und 21 
Kommissionsmitglieder.

Die Amtsperiodc der Zentralen Wahlkommission 
dauert fünf Jahre.

Artikel 20. Vollmachten der Zentralen Wahl
kommission für die Wahlen und die Abberufung 
der Volksdeputierten der Kasachischen SSR

Die Zentrale Wahlkommission:
1) organisiert die Vorbereitung und die Durch

führung der Wahlen der Volksdeputierten der Ka- > 
sqchischen SSR;

2) überwacht die Durchführung des vorliegen
den Gesetzes auf dem ganzen Territorium der Ka
sachischen SSR und gewährleistet seine Erläute
rung und einheitliche Anwendung; legt dem Ober
sten Sowjet der Kasachischen SSR nötigenfalls 
Erläuterungen des vorliegenden Gesetzes vor;

3) lenkt die Tätigkeit der Wahlkommissionen; 
legt die Ordnung von Änderungen an der Zusam
mensetzung der Wahlkommissionen fest;

4) bildet die Wahlkreise;
5) verteilt Geldmittel unter den Wahlkommis

sionen; übt Kontrolle über die Versorgung der 
Wahlkommissionen giit Räumen. Verkehrs- pnd 
Nachrichtenmitteln aus und erörtert andere Fra
gen der materiell-technischen Versorgung der Wah
len;

6) bestimmt die Formen der Stimmzettel für die 
Wahlen der Volksdeputierten der Kasachischen 
SSR, der Wählerlisten, der Protokolle der Wahl
versammlungen und -Sitzungen der Wahlkommis
sionen, anderer Wahldokumente, die Muster der 
Wahlurnen und Siegel der Wahlkommissionen, die 
Ordnung der Aufbewahrung der Wahldokumente;

7) nimmt Mitteilungen der Ministerien, der 
Staatlichen Komitees und Ämter der Kasachischen 
SSR sowie anderer Staats- und .gesellschaftlicher 
Organe über die mit der Vorbereitung und Durch
führung der Wahlen verbundenen Fragen entge
gen;

8) kontrolliert die Gewährleistung der gleichen 
Rechte der Deputiertenkandidaten;

9) registriert die gewählten Deputierten, wertet 
die Wahlergebnisse im Republikmaßstab aus. veröf
fentlicht in der Presse die Mitteilung über die 
Wahlergebnisse und die Liste der gewählten Volks
deputierten der Kasachischen SSR;

10) informiert den Obersten Sowjet der Kasachi
schen SSR über ihre Arbeit;

11) übergibt der Mandatskommission des Ober
sten Sowjets der Kasachischen SSR die für die 
Prüfung der Vollmachten der gewählten Deputierten 
nötige Dokumentation;

12) entscheidet über Fragen, die mit der Durch
führung einer wiederholten Abstimmung und den 
Neuwahlen verbunden sind;

13) entscheidet über Fragen, die mit der Organi
sation der Abberufung von Volksdeputierten der 
Kasachischen SSR verbunden sind;

14) setzt die Wahlen von Volksdeputierten der 
Kasachischen SSR anstelle der ausgeschiedenen 
Deputierten an und gewährleistet deren Durch
führung;

15) erörtert Gesuche und Beschwerden über Be
schlüsse und Handlungen der Wahlkommissionen 
und faßt endgültige Beschlüsse darüber;

16)übt andere Vollmachten aus gemäß dem vor
liegenden Gezetz und anderen Gesetzen der Kasa
chischen SSR.

Artikel 21. Bildung der Wahlkreiskommissionen 
für die Wahl und Abberufung der Volksdeputierten 
der Kasachischen SSR

Die Wahlkreiskommission wird in jedem Wahl
kreis spätestens 100 Tage vor den Wahlen aus 9 
bis 1.5 Mitgliedern gebildet.

Die Vertreter zur Wahlkreiskommission werden 
aufgestellt von den Arteitskollektiven oder von 
deren Räten, von den Gebiets-, Rayon-, Stadt- und 
Stadtbezirksorganen der Massenorganisationen, von 
Wählerversammlungen am Wohnort und von den 
Angehörigen der Truppenteile oder von der Wäh- 
lerkorrferenz des Kreises.

Die Wahlkreiskommissionen werden von den 
entsprechenden Gebiets-, von den Stadtsowjets Al
ma-Ata und Leninsk der Volksdeputierten oder 
ihren Präsidien gebildet.

Die Wahlperiode der Wahlkreiskommissionen be
trägt fünf Jahre.

Artikel 22. Vollmachten der Kreiskommission für 
die Wahl und Abberufung der Volksdeputierten 
der Kasachischen SSR

Die Wahlkreiskommission:
I) kontrolliert die Durchführung des vorliegen

den Gesetzes auf dem Territorium des Wahlkrei
ses

2) organisiert die Nominierung von Deputierten
kandidaten;

3) lenkt die Tätigkeit der Wahlbezirkskommis
sionen;

4) nimmt Mitteilungen der Exekutiv- und Ver- 
fügungsorgane der örtlichen Sowjets der 'Volksde
putierten. der Leiter von Betrieben, Einrichtungen 
und Organisationen über die mit der Vorbereitung 
und Durchführung der Wahlen verbundenen Fragen 
entgegen;

5) überwacht die Aufstellung von Wählerlisten 
und ihre Vorlage zur allgemeinen Einsichtnahme;

6) beruft ein und führt Wählerkonferenzen des 
Kreises durch;

7) informiert die Wähler.über die Nominie
rung der Deputiertenkandidaten;

8) registriert die nomfilierten Deputierlenkrtndi- 
daten, ihre Vertrauensleute, händigt Ihnen die ent

sprechenden Bescheinigungen aus und veröffent
licht in der Presse Mitteilungen über die registrier
ten Kandidaten;

9) sichert gleiche Bedingungen für die Deputier
tenkandidaten;

10) besorgt die Herausgabe von Plakaten mit 
biographischen Angaben über dfe Deputiertenkan
didaten;

II) organisiert gemeinsam mit Arbeitskollekti
ven und Massenorganisationen Treffen der Depu
tiertenkandidaten mit den Wählern in den Arbeits
kollektiven wie auch an deren Wohnort;

12) bestätigt den Text der Stimmzettel im gege
benen Wahlkreis, besorgt die Anfertigung der 
Stimmzettel und ihre Weiterleitung an die Wahl
bezirkskommissionen;

13) entscheidet Fragen der Teilnahme der Ver
treter der Arbeitskollektive und Massenorganisa
tionen an der Arbeit der Wahlkommissionen;

14) stellt die Wahlergebnisse im Wahlkreis fest 
und veröffentlicht diese in der Presse, händigt dem 
gewählten Deputierten die Bescheinigung aus;

15) organisiert die Durchführung einer wieder
holten Abstimmung und wiederholter Wahlen und 
ebenso der Wahlen von Deputierten anstelle des 
ausgeschiedenen 'Deputierten;

16) entscheidet Fragen, die mit der Abberufung 
eines Deputierten verbunden sind;

17) prüft Gesuche und Beschwerden betreffs der 
Entscheidungen und Handlungen der Wahlkreis
kommissionen und fällt Entscheidungen darüber;

18) übt andere Vollmachten auf Grund des gel
tenden Gesetzes aus.

Artikel 23. Die Bildung der Wahlbezirkskommis- 
sionen

Die Wahlbezirkskommission wird spätestens 45 
Tage vor den Wahlen mit 5 bis 19 Mitgliedern im 
Bestand gebildet.

Die Vertreter der Wahlbezirkskommission werden 
durch Arbeitskollektive oder deren Räte. durch 
Rayon-, Stadt- Und Stadtbezirksorgane der Mas
senorganisationen, durch deien Grundorganisatio
nen, durch Organe der Eigeninitiative der Bevölke
rung, durch die Wählerversammlungen am Wohn
ort und von Militärangehörigen in ihren Truppen
teilen nominiert. In größeren Arbeitskollektiven 
kann die Nominierung in den Abteilungen. Ab
schnitten, Arbeitsschichten und anderen Produk
tionseinheiten erfolgen.

Die Wahlbezirkskommissionen werden von den 
Rayon-, Stadt- {außer in Städten mit Rayonunter
ordnung). Stadtbezirkssowjets der Volksdeputierten1 
oder deren Präsidien gebildet. Die Wahlperiode 
der Wahlbezirkskommissionen läuft nach der 
Anerkennung der Vollmachten der gewählten Volks
deputierten durch den Obersten Sowjet der Kasa
chischen SSR ab.

Artikel 24. Die Vollmachten der Wahlbezirks
kommissionen

Die Wahlbezirkskommission:
1) stellt die Wählerlisten im Wahlbezirk auf;
2) macht die Wähler mit den Wählerlisten be

kannt; nimmt Gesuche über Ungenauigkeiten in den 
Wählerlisten entgegen und prüft diese, entschei
det über die Einbringung der entsprechenden Ver
änderungen in die Wählerliste;

3) benachrichtigt die Wähler über die registrier
ten Deputiertenkandidaten, über den Tag der Wah
len und den Ort der Abstimmung;

4) besorgt die Vorbereitung der Räume, die Her
stellung von Kabinen und Wahlurnen für die Ab
stimmung;

5) organisiert im Wahlbezirk die Abstimmung 
am Wahltag;

6) verwirklicht die Zählung der im Wahlbezirk 
abgegebenen Stimmen;

7) prüft Gesuche und Beschwerden zu Fragen 
der Vorbereitung der Wahlen und der Organisa
tion der Abstimmung und fällt Entscheidungen 
darüber;

8) übt andere Vollmachten aus auf Grund des 
geltenden Gesetzes.

Artikel 25. Die Bildung von Kommissionen für 
die Wahl und Abberufung der Volksdeputierten der 
Kasachischen SSR von Massenorganisationen

Die Kommissionen für die Wahl und Abberufung 
der Volksdeputierten der Kasachischen SSR von 
Massenorganisationen werden im Bestand von 5 
bis 11 Mitgliedern von den Republikorganen dieser 
Organisationen spätestens dreieinhalb Monate vor 
den Wahlen in den Wahlkreisen gebildet.

Bei Notwendigkeit können einige Massenorgani
sationen eine gemeinsame Wahlkommission bilden.

Die Wahlperiode der Wahlkommission beträgt 
fünf Jahre.

Artikel 26. Die Vollmachten der Kommission für 
die Wahl und Abberufung der Volksdeputierten 
der Kasachischen SSR von Massenorganisationen

Die Kommission für die Wahl und Abberufung 
von Volksdeputierten der Kasachischen SSR von 
Massenorganisationen:

1) registriert die nominierten Deputiertenkandida
ten, ihre Vertrauensleute und händigt ihnen die 
entsprechenden Bescheinigungen aus;

2) veröffentlicht die Liste der Deputiertenkan- 
dtdaten;

3) verallgemeinert die Vorschläge und kriti
schen Bemerkungen, die den Deputiertenkandida
ten von den Lokalorganen, den Grundkollektiven 
und Mitgliedern der Massenorganisationen sowie 
von Bürgern unterbreitet wurden, und teilt sie dem 
Kongreß und der Konferenz der Massenorganisa
tion oder dem Plenum ihres Republikorgans mit;

4) bestätigt den Text des Stimmzettels für die 
Wahl der Volksdeputierten der Kasachischen SSR;

5) besorgt die Vorbereitung der Räume, Kabi
nen und der Wahlurnen zur Abstimmung, organi
siert die Abstimmung auf dem Kongreß, auf der 
Konferenz der Massenorganisation oder auf dem 
Plenum ihres Republikorgans;

6) verwirklicht die Stimmenzählung, ermittelt und 
veröffentlicht die Wahlergebnisse und händigt den 
gewählten Deputierten diesbezügliche Bescheini
gungen aus;

7) organisiert eine wiederholte Abstimmung, 
wiederholte Wahlen und Wahlen der Deputierten an
stelle der ausgeschiedenen Deputierten;

8) löst Fragen, die mit der Abberufung von De
putierten verbunden sind;

9) übt andere Vollmachten entsprechend dem 
geltenden Gesetz aus.

Artikel 27. Die Arbeitsorganisation der Wahl
kommissionen

Der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzen
de und der Sekretär der Wahlkommission werden 
auf der ersten Sitzung der entsprechenden Kommis
sion gewählt.

Die Entscheidung über die Bildung der Wahl
kommissionen und der Beschluß der Wahlkommis
sion über die Wahl ihres Leiters werden den 
Wählern bekanntgegeben.

Die Sitzungen der Wahlkommission sind be
schlußfähig, wenn nicht weniger als zwei Drittel 
der Kommissionsmitgliedcr anwesend sind. Die 
Entscheidungen der Kommission werden in offe
ner Abstimmung durch die Stimmenmehrheit vom 
allgemeinen Bestand der Kommission getroffen. 
Mitglieder der Kommission, die mit ihrer Entschei
dung nicht einverstanden sind, haben das Recht, 
eine besondere Meinung zum Ausdruck zu brin
gen, die in schriftlicher Form dem Sitzungsproto
koll der Wahlkommission beigefügt wird.

Die im Rahmen ihrer Vollmachten getroffenen 
Entscheidungen dqr Wahlkommission sind für alle 
staatlichen und Massenorgane, Betriebe, Einrich
tungen und Organisationen verbindlich.

Gegen die Entscheidungen und Handlungen der

Wahlkommission können in der höherstehenden 
Wahlkommission und. soweit im vorliegenden Ge
setz vorgesehen, auch im Gericht Rechtsmittel ein
gelegt werden.

Eines der Mitglieder der Wahlkreiskommission, 
einschließlich des Vorsitzenden, des stellvertreten
den Vorsitzenden, des Sekretärs, kann auf Ent 
Scheidung der Kommission für die Zeit der Vor
bereitung und Durchführung der Wahlen von 
seinen Produktions- oder Dienstpflichten befreit 
werden, wobei der mittlere Arbeitsverdienst aus 
Mitteln bestritten wird, die für die Durchführung 
der Wahlen bereitgestellt werden und in der Be
zirkswahlkommission — einep Monat vor den 
Wahlen auf Entscheidung der betreffenden Wahl
kommission.

Nötigenfalls können im Bestand der Kommission 
Änderungen vom Organ vorgenommen werden, 
das sie gebildet hat. Das Arbeitskollektiv, das Or
gan der gesellschaftlichen Organisation, die Ver
sammlung der Wähler am Wohnort, der Militäran
gehörigen im Truppenteil, das Republikorgan der 
gesellschaftlichen Organisation haben das Recht, 
ihren Beschluß über die Nominierung ihres Ver
treters in den Bestand der Wahlkommission im 
bpliebigen Moment aufzuheben.

Artikel 28. Unterstützung für die Wahlkommis
sionen bei der Ausübung ihrer Vollmachten

Die staatlichen und gesellschaftlichen Organe. 
Betriebe, Einrichtungen, Organisationen und Amts
personen sind verpflichtet, den Wahlkommissionen 
bei der Ausübung ihrer Vollmachten Beistand zu 
leisten und ihnen alle für ihre Arbeit notwendigen 
Angaben und Materialien bereitzustellen.

Die Wahlkommission hat das Recht, sich in Fra
gen, verbunden mit der Vorbereitung und Durch
führung der Wahlen, an staatliche und gesell
schaftliche Organe, an Betriebe, Einrichtungen, 
Organisationen und Amtspersonen zu wenden, die 
verpflichtet sind, die aufgeworfene Frage zu prüfen 
und der Wahlkommission in spätestens drei Tagen 
Antwort zu erstatten.

V. Die Wählerlisten
Artikel 29. Die Wählerliste und das Verfahren 

ihrer Aufstellung
Die Wählerliste wird in jedem Wahlbezirk auf

gestellt und vom Vorsitzenden und Sekretär der 
Wahlbezirkskommission unterzeichnet. Für die 
Teilnahme an der Arbeit zur Aufstellung der Liste 
kann die Wahlbezirkskommission Vertreter der Ar
beitskollektive und der Öffentlichkeit heranziehen.

Die Exekutivkomitees der Stadt-, Stadtbezirks-, 
Siedlungs-, Dorf- und Aulsowjets der Volksdepu
tierten besorgen die Registrierung der Wähler und 
übergeben den Wahlbezirkskommissionen die An
gaben über die im entsprechenden Territorium 
wohnhaften Wähler, die für die Aufstellung der 
Wählerlisten benötigt werden.

Die Wählerlisten der Militärangehörigen, die 
sich in den Truppenteilen befinden, und ebenfalls 
der Familienangehörigen und anderer Wähler, die 
in Standorten von Truppenteilen wohnhaft sind, 
werden auf der Grundlage von Angaben aufge
stellt, die von Kommandeuren der Truppenteile 
bereitgestellt werden. Militärangehörige, die außer
halb der Truppenteile wohnhaft sind, werden in die 
Wählerlisten am Wohnort wie üblich aufgenommen.

Wählerlisten für Wahlbezirke, gebildet in Sana
torien und Erholungsheimen, Krankenhäusern und 
anderen stationären Kureinrichtungen sowie auf 
Schiffen, die am Wahltag auf See sind, werden 
anhand der Angaben der Leiter der jeweiligen 
Einrichtungen bzw. der Kapitäne der Schiffe auf
gestellt.

Die Namen der Wähler werden in der Wähler
liste in einer für die Organisation der Abstimmung 
geeigneten Reihenfolge geordnet.

Artikel. 30. Das Verfahren der Aufnahme der 
Bürger in die Wählerliste

In die Wählerliste werden alle Bürger der Ka
sachischen SSR aufgenommen, die bis zum Wahl
tag oder an demselben ihr 18. Lebensjahr vollen
det haben, die zum Zeitpunkt der Aufstellung der 
Wählerliste auf dem Territorium des gegebenen 
Wahlbezirks (zeitweilig oder ständig) wohnen 
und das Recht besitzen, an der Abstimmung teil
zunehmen.

Der Wähler kann in die Liste nur eines Wahl
kreises aufgenommen werden.

Bürger, die im Wahlbezirk nach der Vorlegung 
der Wählerlisten zur allgemeinen Einsichtnahme 
hinzügekommen sind, werden in eine zusätzliche 
Liste aufgenommen.

Artikef 31. Die Einsichtnahme der Bürger in die 
Wählerlisten und das Recht auf Berufung gegen 
Unrichtigkeiten in der Wählerliste

Die Wählerlisten werden fünfzehn Tage vor den 
Wahlen zur allgemeinen Einsichtnahme vorgelegt; 
in Wahlbezirken, gebildet in Sanatorien, Erholungs
heimen, Krankenhäusern und anderen stationären 
Kureinrichtungen — zwei Tage vor den Wahlen.

Den Bürgern wird die Möglichkeit gesichert, in 
den Räumen der Wahlbezirkskommission in die 
Wählerlisten Einsicht zu nehmen und die Richtig
keit der Eintragung des Familien-, Vor- und Va
tersnamens sowie anderer Angaben zu prüfen.

Jedem Bürger wird das Recht gewährt, gegen 
die Nichtaufnahme, die falsche Aufnahme in die 
Liste oder die Ausschließung aus der Liste sowie 
gegen die in der Liste zugelassenen Unrichtigkei
ten bei der Eintragung der Angaben über den 
Wähler Berufung einzulegen. Das Gesuch über die 
Unrichtigkeiten in der Wählerliste wird von der 
Wahlbezirkskommission geprüft, die verpflichtet 
ist, das Gesuch in spätestens zwei Tagen und am 
Vorabend sowie am Wahltag selbst — unverzüglich 
zu prüfen, die notwendigen Korrekturen in die 
Liste einzutragen oder dem Antragssteller die Ko
pie eines begründeten Beschlusses über die Ab
lehnung seines Gesuches auszuhändigen. Gegen 
diese Entscheidung kann spätestens fünf Tage vor 
den Wahlen Berufung im Rayon - (Stadt-) Volks
gericht eingelegt werden, das verpflichtet ist, die 
Beschwerde im Laufe von, drei Tagen zu behan
deln. Der Beschluß des Rayon- (Stadt ) Volksge
richts ist unwiderruflich. Die Berichtigung in der 
Wählerliste wird auf Gerichtsbeschluß unverzüg
lich durch die Wahlbezirkskommission vorgenom
men.

Artikel 32. Die Wählerliste für die Wahlen der 
Volksdeputierten der Kasachischen SSR von einer 
gesellschaftlichen Organisation und die Ordnung 
ihrer Zusammenstellung

Die Wählerliste für die Wahlen der Volksdepu- 
tiertender Kasachischen SSR von einer gesell
schaftlichen Organisation wird vom Republikorgan 
der gesellschaftlichen Organisation zusammenge
stellt und spätestens drei Tage vor den Wahlen an 
die Wahlkommission übergeben.

In die Wählerliste werden Delegierte des Kon
gresses, der Konferenz der gesellschaftlichen Orga
nisation bzw. Teilnehmer des Plenums deren Re
publikorgans eingetragen. Alle Fragen bezüglich 
der Eintragung in die Wählerliste obliegen der 
Wahlkommission. Die Familiennamen der Wähler 
werden in der Liste alphabetisch geordnet.

Artikel. 33. Bescheinigung für das Abstimmungs
recht

Beim Wechseln seines Aufenthaltsortes durch den 
Wähler in der Zelt zwischen dem Vorlegen der 
Wählerlisten zur allgemeinen Einsichtnahme und 
dem Wahltag händigt die Wahlbezirkskommission 
dem Wähler auf seine Bitte hin sowie bei Vor
weisen des Personalausweises oder einer anderen 
Legitimation eine Bescheinigung für das Abstim

mungsrecht aus. Dabei wird in der Wählerliste ein 
entsprechendes Vermerk gemacht.

Auf Grundlage der Bescheinigung für das Ab
stimmungsrecht wird der Wähler am Wahltag in 
die zusätzliche Wählerliste im Wahlbezirk seines 
Aufenthaltsortes eingetragen.

VI. Die Aufstellung und Registrierung
der Volksdeputiertenkandidaten 

der Kasachischen SSR
Artikel 34. Die Ordnung der Aufstellung der 

Volksdeputiertenkandidaten der Kasachischen SSR 
in den Wahlkreisen

Die Aufstellung der Volksdeputiertenkandidaten 
der Kasachischen SSR in den Wahlkreisen beginnt 
drei Monate vor den Wahlen und findet zwei Mo
nate vor diesen ihren Abschluß.

Die Aufstellung von Kandidaten erfolgt auf nicht 
weniger als 300 Personen zählenden Versammlun
gen (Konferenzen) der Arbeitskollektive, der Stu
denten- und Schülerkollektive an Hoch- und Mit
telfachschulen. In Übereinstimmung mit der ent
sprechenden Wahlkreiskommission stellen die Ar
beitskollektive mit kleinerer Beschäftigtenzahl De
putiertenkandidaten auf gemeinsamen Versamm
lungen (Konferenzen) mit anderen geringeren 
Arbeitskollektiven auf.

Die Aufstellung der Deputiertenkandidaten in den 
Wahlkreisen von gesellschaftlichen Organisationen 
erfolgt auf Konferenzen und Plenartagungen ihrer 
Gebiets-, Rayon-, Stadt- und Stadtbezirksorgane.

Die Wählerversammlungen an Wohnorten zur 
Aufstellung der Deputiertenkandidaten werden von 
den Wahlkreiskommissionen gemeinsam mit den 
entsprechenden Sowjets der Volksdeputierten oder 
deren Präsidien einberufen.

Die Versammlungen (Konferenzen) der Militär
angehörigen für die Aufstellung der Deputierten
kandidaten werden von den Truppenführungen ein
berufen. Die Aufstellung von Deputiertenkandida
ten erfolgt in Militäreinheiten, die nicht weniger 
als 300 Mann zählen.

Die Versammlung gilt als beschlußfähig, wenn 
an ihr mehr als die Hälfte der gesamten Beler^ 
schäft eines Arbeitskollektivs bzw. eines Kolle . 
tivs von Studenten, Schülern oder Militärangehö^* 
rigen teilnehmen, eine Konferenz — unter Teil
nahme von mindestens zwei Dritteln der Dele
gierten. Die Wählerversammlung am Wohnort gilt 
als beschlußfähig, wenn an ihr nicht weniger als 
300 Wähler beteiligt sind, die im Territorium des 
Wahlkreises leben.

Auf den Versammlungen (Konferenzen) werden 
Bedingungen zur Erörterung einer unbeschränkten 
Anzahl von Kandidaten geschaffen. Jeder Versamm- 
lungs(Konferenz)teilnehmer hat das Recht, Depu
tiertenkandidaten vorzuschlagen, sich an ihrer Be
sprechung zu beteiligen, die aufgestellten Kandi
daturen zu unterstützen oder Anträge über ihre 
Ablehnung einzubringen.

Von einem Arbeitskollektiv, von einem Studenten- 
und Schülerkollektiv, von einer gemeinsamen Ver
sammlung einiger Kollektive, von einer Massenor
ganisation, von einer Wählerversammlung am 
Wohnort und den Angehörigen der Truppenteile 
wird nur je ein ^Kandidat für die Volksdeputierten 
der Kasachischen SSR nominiert.

Der Beschluß über die Nominierung zum Depu- 
tiertenkandMaten wird auf der Versammlung in 
offener oder geheimer Abstimmung gefaßt. Die 
Ordnung der Abstimmung und die anderen Vr > 
fahrensfragen werden von der Versammlung (K* 1 
ferenz) festgelegt.

Der Kandidat gilt als nominiert, wenn mehr als 
die Hälfte der Versammlungs(Konferenz)teiIneh- 
mer oder die Mehrheit des gesamten Bestands des 
entsprechenden Organs der Massenorganisation für 
ihn gestimmt hat. Über die Nominierung des De- 
Dutiertenkandidaten wird ein Protokoll aufgesetzt. 
Der Deputiertenkandidat wird über den gefaßten 
Beschluß der Versammlung (Konferenz) spätestens 
in zwei Tagen in Kenntnis gesetzt.

Als Kandidaten für Volksdeputierte der Kasachi
schen SSR werden in der Regel Bürger nominiert, 
die im Territorium des entsprechenden Wahlkreises 
tätig oder wohnhaft sind.

Ein Bürger der Kasachischen SSR darf nicht zu 
gleicher Zeit Volksdeputierter von mehr als zwei 
Sowjets der Volksdeoutierten sein.

Artikel 35. Die Wahlkreiskonferenz
Zur Nominierung der Vertreter für den Bestand 

der Wahlkreiskommission, zur Besprechung der im 
Wahlkreis aufgestellten Kandidaten für Volksdepu
tierte der Kasachischen SSR und zur Fassung ei
nes Beschlusses über ihre Vorstellung zur Registrie
rung. der Ausarbeitung von Deputiertenaufträgen, 
zur Durchführung von Rechenschaftslegungen der 
Deputierten vor den Wählern sowie zur Lösung von 
Fragen der Abberufung von Volksdeputierten im 
Wahlkreis können Wahlkreiskonferenzen abgehal
ten werden, die entweder vom entsprechenden So
wjet der Volksdeputierten, seinem Präsidium oder 
von der Wahlkreiskommission durchgeführt werden.

Die Wählerkonferenz zur Erörterung der aufge
stellten Volksdeputiertenkandidaten der Kasachi
schen SSR und zur Fassung von Beschlüssen über 
ihre Vorstellung zur Registrierung wird von der 
Wahlkreiskommission einberufen und nach Ab
schluß der Nominierung der Deputiertenkandidaten 
abgehalten Wurden im Wahlkreis nicht mehr als 
fünf Kandidaten nominiert, wird die Wahlkreiskon
ferenz nicht durchgeführt.

Die Delegierung der Vertreter der Wahlkreiskon
ferenz erfolgt von den Arbeitskollektiven, von den 
Studenten- und Schülerkollektiven, von den Orga
nen der Massenorganisationen, von den Wählerver
sammlungen an den Wohnorten und von den Ange
hörigen der Truppenteile, die die Deputiertenkandi
daten aufgestellt haben, in gleicher Zahl gemäß 
den von der Wahlkreiskommission festgelegten Nor
men. Dabei muß die Zahl der Vertreter bei jedem 
Deputiertenkandfdaten gleich sein. Nicht weniger 
als die Hälfte der Konferenzteilnehmer müssen 
Wähler dieses Wahlkreises sein.

Den Delegierten der Wahlkreiskonferenz werden 
die Namcnlisten aller in diesem Wahlkreis auf
gestellten Deputiertenkandidaten und die wichtig
sten Informationen über sie vorgelegt.

Auf der Konferenz wird den Deputiertenkandida
ten die Möglichkeit geboten, das Programm ihrer 
künftigen Tätigkeit darzulegen. Ein beliebiger Kon
ferenzteilnehmer hat das Recht, an der Erörterung 
der Deputiertenkandidaten teilzunehmen und diesbe
züglich eigene Vorschläge zu unterbreiten.

Für die Registrierung wird eine beliebige Anzahl 
von Deputiertenkandidaten vorgestellt. Die Abstim
mungsordnung (offene oder geheime) wird von der 
Konferenz festgelegt. Der Beschluß gilt als gefaßt, 
wenn mehr als die Hälfte der Konferenzteilnehmer 
dafür gestimmt haben. Die Ergebnisse der Erörte
rung der Deputiertenkandidaten werden im 
Protokoll der Konferenz widergespiegelt. Gegen den 
Beschluß der Konferenz darf bei der Wahlkreiskom
mission oder bei der Zentralen Wahlkommission im 
Laufe von 3 Tagen Berufung eingelegt Werden.

Die Vertreter der Wähler eines Wahlkreises wer
den zur Konferenz, die für die Erörterung anderer 
in ihre Kompetenz fallender Fragen cinbcrufcn 
wird, gemäß den Normen delegiert, die von der 
Wahlkreiskommission, vom entsprechenden bow.kt

(Schluß S. 3)
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GESETZ

Über die
der Kasachischen Sozialistischen Sowjetrepublik

Wahlen der Volksdeputierten der Kasachischen SSR
(Schluß)

der Volksdeputierten oder von seinem Präsidium 
iestgelegt werden, proportional zu der Wähleran- 

J zahl, die in den zum Wahlkreis gehörenden Ortschaf
ten wohnen.

Artikel 36. Ordnung der Nominierung von Volks- 
dcputiertenkandidateii der Kasachischen SSR von 
Massenorganisationen

Die Nominierung von Volksdeputiertenkandida
ten der Kasachischen SSR von den 
Massenorganisationen erfolgt auf Plenarta
gungen ihrer Republikorgane in Übereinstimmung 
mit den Forderungen des vorliegenden Gesetzes. 
Die Plenarsitzungen zur Nominierung von Deputier
tenkandidaten werden spätestens zwei Monate 
vor dem Wahltag in der entsprechenden Massen
organisation durchgeführt.

Bei der Nominierung der Deputiertenkandidaten 
werden Bedingungen für die Aufstellung einer 
uneingeschränkten Anzahl von Kandidaturen 
geschaffen. Die Teilnehmer der Plenarsitzungen 
dürfen eine beliebige Kandidatur zur Erörterung als 
Deputiertenkandidat Vorschlägen, sich an der De
batte zu den Deputiertenkandidaten beteiligen, die 
vorgeschlagenen Kandidaturen unterstützen oder 
Anträge über ihre Ablehnung einbringen.

Als Kandidat für die Volksdeputierten der Ka
sachischen SSR von einer Massenorganisation kann 
ein beliebiges Mitglied dieser Organisation, ein
schließlich Geistlicher, aufgestellt werden.

Der Beschluß über die Nominierung von Deputier
tenkandidaten wird in offener oder geheimer 
Abstimmung gefaßt Die Abstimmungsordnung wird 
von den Plenarsitzungen der Republikorgane 
der Massenorganisationen festgelegt. Die Kandida
ten gelten als nominiert, wenn mehr als die Hälfte 
der Mitglieder der entsprechenden Organe dafür 
gestimmt haben. Die Deputiertenkandidaten werden 
über die von den Plenarsitzungen der Unionsorga
ne der Massenofganisationen gefaßten Beschlüsse 
informiert.

Auf den Plenartagungen werden Beschlüsse über 
. die Einberufung von Kongressen, Konferenzen oder 

Plenartagungen der Republikorgane für die 
Durchführung der Wahlen der Volksdeputierten der 
Kasachischen SSR von diesen Massenorganisationen 
gefaßt.

Artikel 37. Registrierung der Kandidaten für die 
Volksdeputierten der Kasachischen SSR

Die Kandidaten für die Volksdeputierten der Ka
sachischen SSR von den Wahlkreisen werden durch 
die Wahlkreiskommission auf Vorstellung der Ar

beitskollektive, Studenten- und Lehrkollektive, der 
Organe der Massenorganisationen, der Wählerver
sammlungen an den Wohnorten, der Angehörigen 
der Truppenteile, die die Deputiertenkandidaten 
aufgestellt haben, oder auf Vorstellung der Wahl
kreisversammlung registriert, wenn eine solche 
stattgefunden hat.

Die Kandidaten für die Volksdeputierten der Ka
sachischen SSR von den Massenorganisationen 
werden durch die Wahlkommissionen für die Wah
len von den Massenorganisationen auf Vorstellung 
ihrer Republikorgane registriert.

Für die Registrierung vom Wahlkreis wird eine 
beliebige Anzahl von Deputiertenkandidaten vor
gestellt.

Die Registrierung der Deputiertenkandidaten von 
den Wahlkreisen beginnt zwei Monate vor den 
Wahlen und wird einen Monat vor dem Wahltag 
eingestellt, von den Massenorganisationen — spä
testens am fünften Tag nach den Plenarsitzungen 
ihrer Republikorgane zur Nominierung von Volks
deputiertenkandidaten der Kasachischen SSR.

( Der Beschluß über die Registrierung der Depu- 
^iertenkapdidaten wird gefaßt bei Vorhandensein 

folgender Dokumente: Eier Protokolle der Ver
sammlungen (Konferenzen) oder der Beschlüsse
des Organs der Massenorganisation über die
Nominierung der Deputiertenkandidaten im entspre
chenden Wahlkreis, des Protokolls der Wählerver
sammlung des Wahlkreises, falls eine solche stattge
funden hat, und des Beschlusses des Republikorgans 
der Massenorganisation sowie der Gesuche der De
putiertenkandidaten über das Einverständnis, in die
sem Wahlkreis oder von der Massenorganisation 
aus zu kandidieren. Die im Artikel 10 des vor
liegenden Gesetzes aufgezählten Personen geben 
bei der Nominierung als Deputiertenkandidaten in 
den Gesuchen ihre Absicht kund, im Falle ihrer 
Wahl als Deputierte, die von ihnen bekleideten 
Posten freizugeben, oder geben die Zurückziehung 
ihrer Kandidaturen bekannt.

Die Wahlkommission nimmt ein Protokoll über 
die Registrierung der Deputiertenkandidaten auf, 
das zusammen mit den Gesuchen der Deputierten
kandidaten der Zentralen Wahlkommission im Lau
fe von fünf Tagen vorgelegt wird.

Gegen die Ablehnung der Registrierung darf im 
Laufe von drei Tagen Berufung bei der Zentralen 
Wahlkommission eingelegt werden.

Der Deputiertenkandidat darf zu gleicher Zeit 
von nur einem Wahlkreis oder von nur einer Mas
senorganisation aus kandidieren.

Der Deputiertenkandidat darf nicht Mitglied der 
Zentralen Wahlkommission, der Wahlkreis- oder 
Wahlbezirkskommission sowie Mitglied der Wahl
kommission für Wahlen von einer Massenorgani
sation sein. Die Person, die als Deputiertenkandi
dat aufgestellt wurde und Mitglied einer ge
nannten Kommissionen ist, gilt vom Moment der 
Registrierung als Deputiertenkandidat an als ihrer 
Pflichten in der Kommission entbunden.

Die entsprechende Wahlkommission veröffent
licht in der Presse spätestens am vierten Tag nach 
der Registrierung der Deputiertenkandidaten eine 
Mitteilung über die Registrierung unter Angabe 
des Familien-, Vor- und Vatersnamens jedes De
putiertenkandidaten, des Geburtsjahrs, der Partei
zugehörigkeit, der Bildung, des von ihm bekleide
ten Postens (der Beschäftigung), der Arbeitsstel
le und des Wohnortes jedes Deputiertenkandidaten.

Den registrierten Deputiertenkandidaten werden 
Ausweise ausgehändigt.

Artikel 38. Aufhebung des Beschlusses über die 
Nominierung des Kandidaten der Volksdeputier
ten der Kasachischen SSR. Zurückziehung seiner 
Kandidatur durch den Kandidaten

Das Arbeitskollektiv, das Kollektiv von Studen
ten und Schülern, das Organ der Massenorgani
sation. die Versammlung der Wähler am Wohnort 

* oder der Militärangehörigen in Truppenteilen sowie 
das Republikorgan der Massenorganisation, die 
den Volksdeputiertenkandidaten der Kasachischen 
SSR aufstellten, haben das Recht, ihren Beschluß 
über die Nominierung des Deputiertenkandidaten 
im beliebigen Moment vor den Wahlen aufzuheben. 
Der diesbezügliche Beschluß wird in der für die 
Aufstellung von Deputiertenkandidaten vorge
sehenen Ordnung gefaßt und der entsprechenden 
Wahlkommission vorgelegt.

Der Deputiertenkandidat darf die eigene Kan
didatur zu beliebiger Zeit vor den Wahlen zu- 
rückziehcn, wobei er sich mit einem Gesuch dar
über an die entsprechende Wahlkommission zu wen
den hat.

Die entsprechende Wahlkommission informiert 
die Bevölkerung des Wahlkreises bzw. das Organ 
der Massenorganisation über die Aufhebung des 
Beschlusses bezüglich der Nominierung des Depu
tiertenkandidaten oder bezüglich der Zurückziehung 
seiner Kandidatur durch den Kandidaten.

Artikel 39. Das Verfahren zur Aufstellung von 
Volksdeputiertenkandidaten der Kasachischen SSR 
anstelle der ausgeschiedenen

Im Falle des Ausscheidens von Kandidaten der 

Volksdcputiertcn der Kasachischen SSR nach Ab
lauf der Registrierungsfrist und wenn es im Wahl
kreis keine anderen Kandidaten gibt, wendet sich 
die Wahlkreiskommission an die Arbeitskollektive, 
an die Kollektive von Studenten und Schülern, an 
die Massenorganisationen, an die Versammlungen 
der Wähler am Wohnort und der Militärangehöri
gen in Truppenteilen mit dem Vorschlag, neue De
putiertenkandidaten aufzustellen. Beim Ausschei
den der Deputiertenkandidaten, wenn bis zu den 
Wahlen weniger als fünfzehn Tage geblieben sind, 
werden die Wahlen des Deputierten vom entspre
chenden Wahlkreis im Laufe von zwei Monaten 
nach den allgemeinen Wahlen durchgeführt.

Falls Volksdeputiertenkandidaten der Kasachi
schen SSR von Massenorganisationen vor den Wah
len ausscheiden und die Gesamtzahl der zurück- 
bleibenden Kandidaten dann geringer als die Zahl 
der Mandate ist, wendet sich die entsprechende 
Wahlkommission an das Republikorgan der Mas
senorganisation mit dem Vorschlag, neue Depu
tiertenkandidaten aufzustellen.

Die Aufstellung von Deputiertenkandidaten an
stelle der ausgeschiedenen erfolgt in der im vorlie
genden Gesetz festgelegten Ordnung.

Artikel 40. Der Stimmzettel
In den Stimmzettel werden in alphabetischer 

Reihenfolge alle im Wahlkreis, registrierten Volks
deputiertenkandidaten der Kasachischen SSR auf
genommen unter Angabe des Familien-, Vor- und 
Vatersnamens jedes Deputiertenkandidaten, des 
von ihm bekleideten Postens (der Beschäftigung), 
der Arbeitsstelle und des Wohnortes. Die Stimmzet
tel werden in den Sprachen gedruckt, die von der 
Bevölkerung des Wahlkreises gebraucht werden, 
und werden den Wahlbezirkskommissionen spätes
tens fünf Tage vor den Wahlen aiisgeliefert.

VII. Garantien der Tätigkeit
der Volksdeputiertenkandidaten

der Kasachischen SSR
Artikel 41. Das Recht des Volksdcputiertenkandi- 

daten der Kasachischen SSR auf Teilnahme an der 
Wahlkampagne

Die Kandidaten der Volksdeputierten der Kasa
chischen SSR beteiligen sich von ihrer Aufstellung 
an auf gleicher Grundlage an der Wahlkampagne.

Die Kandidaten der Volksdeputierten haben das 
Recht, auf Wahl- und anderen Versammlungen, 
Beratungen. Sitzungen, in der Presse, im Fern
sehen und Rundfunk aufzutreten.

Die staatlichen und gesellschaftlichen Organe, 
Leiter von Betrieben, Institutionen und Organisa
tionen, die Organe der gesellschaftlichen Eigen
initiative der Bevölkerung sind verpflichtet, den 
Volksdeputiertenkandidaten der Kasachischen SSR 
bei der Organisation von Treffen mit Wählern und 
Mitgliedern von Massenorganisationen sowie beim 
Erhalt der notwendigen Auskunfts- und Informa
tionsmaterialien behilflich zu sein.

Artikel 42. Das Wahlprogramm des Volksdepu
tiertenkandidaten der Kasachischen SSR

Der Volksdeputiertenkandidat der Kasachischen 
SSR legt das Programm seiner künftigen Tätig
keit dar. Das Programm des Deputiertenkandida
ten darf nicht der Verfassung der UdSSR, der Ver
fassung der Kasachischen SSR sowie anderen Ge
setzen der UdSSR und der Kasachischen SSR wi
dersprechen. Falls der Deputiertenkandidat gewählt 
wird, ist er vor den Wählern für die Erfüllung 
seines Wahlprogramms verantwortlich,

Artikel 43. Die Vertrauensperson des Volksdepu
tiertenkandidaten der Kasachischen SSR

Der Volksdeputiertenkandidat der Kasachischen 
SSR kann bis fünf Vertrauenspersonen haben, die 
ihm bei der Durchführung der Wahlkampagne hel
fen. Agitation für seine Wahl zum Deputierten be
treiben und seine Interessen bei den Beziehungen 
zu staatlichen und gesellschaftlichen Organen, zu 
Wählern. Mitgliedern von Massenorganisationen 
sowie in den Wahlkommissionen vertreten.

Der Deputiertenkandidat wählt die Vertrauens
personen nach seinem Ermessen und benachrich
tigt über sie zwecks Registrierung die Wahlkreis
kommission oder die Wahlkommission für die Wah
len von der Massenorganisation. Nach Registrie
rung der Vertrauenspersonen händigt die Wahl
kommission ihnen Bescheinigungen aus..

Die Vertrauensperson darf nicht Mitglied der 
entsprechenden Wahlkommission sein.

Die Vollmachten der Vertrauenspersonen können 
im beliebigen Moment vor den Wahlen sowohl auf 
Vorschlag des Deputiertenkandidaten als auch auf 
dessen Gesuch hin aufgehoben werden. Darüber 
wird die Wahlkreiskommission in Kenntnis gesetzt. 
Die Vollmachten der Vertrauenspersonen des Depu
tiertenkandidaten laufen nach der Auswertung der 
Wahlergebnisse ab.

Artikel 44. Die Wahlagitation
Die Volksdeputiertenkandidaten der Kasachischen 

SSR veranstalten Treffen mit ihren Wählern so
wohl auf Versammlungen als auch in einer ande
ren, für die Wähler bequemen Form. Die Wähler
versammlungen werden von der Wahlkommission 
gemeinsam mit dem entsprechenden. Sowjet der 
Volksdeputierten oder mit dessen Präsidium und 
mit den Massenorganisationen einberufen. Die Wäh
ler werden rechtzeitig über die Zeit und den Ort 
der Durchführung von Versammlungen und Tref
fen informiert.

Die Arbeitskollektivc, die Kollektive von Studen
ten und Schülern, die Massenorganisationen, die 
Wähler am Wohnort, die Militärangehörigen in den 
Truppenteilen, die die Deputiertenkandidaten aufge- 
stellt haben, genießen das Recht det unbehinderten 
Agitation für ihre Kandidaten nach deren Nominie
rung. Ihnen werden für Versammlungen und Mee
tings ausgestattete Räume sowie Massenmedien 
zum Betreiben der Wahlagitation zur Verfügung 
gestellt.

Den Bürgern der Kasachischen SSR, den Ar
beitskollektiven und Massenorganisationen wird 
die Möglichkeit der freien und allseitigen Erörte
rung der politischen, geschäftlichen und persön
lichen Qualitäten der Deputiertenkandidaten sowie 
das Recht garantiert, für oder gegen den Kandi
daten auf Versammlungen, in der Presse, im Fern
sehen und Rundfunk zu agitieren.

Die Wahlagitation muß im Rahmen einer sach
lichen, konstruktiven Diskussion verlaufen und 
Fälle unehrerbietigen Verhaltens gegenüber dem 
jeweiligen Deputiertenkandidaten ausschließen.

Die Agitation am Wahltag ist verboten.
Artikel 45. Freistellung des Volksdeputiertenkan

didaten der Kasachischen SSR von den Produk- 
tions- oder Dienstpflichten zur Beteiligung an den 
Wahl Veranstaltungen

Der Volksdeputiertenkandidat der Kasachischen 
SSR wird nach seiner Registrierung für die Zeit 
der Durcfiführung der Treffen mit Wählern, des 
Auftretens auf Wahlversammlungen, Kundgebun

gen, im Fernsehen und Rundfunk von der Aus
übung seiner Produktions- oder Dienstpflichten 
freigcstellt unter Beibehaltung seines Durchschnitts
verdienstes aus den für die Durchführung der Wah
len zugeteilten Mitteln.

Artikel 46. Das Recht des Volksdeputiertenkandi
daten der Kasachischen SSR auf kostenlose Fahr
ten

Der Volksdeputiertenkandidat der Kasachischen 
SSR hat nach seiner Registrierung das Recht auf 

kostenlose Fahrten mit allen öffentlichen Verkehrs
mitteln (außer mit Taxis) im Bereich des entspre
chenden Wahlkreises. Der außerhalb des Wahlkrei
ses wohnende Deputiertenkandidat genießt das 
gleiche Recht auf die Fahrt zum Wahlkreis und auf 
die Rückkehr zu seinem Wohnort.

Die Ordnung und die Bezahlung der Fahrten der 
Volksdeputiertenkandidaten der Kasachischen SSR 
von Massenorganisationen zur Teilnahme an den 
Wahlveranstaltungen werden von den Republikor
ganen dieser Organisationen festgelegt.

Artikel 47. Immunität des Volksdeputiertenkan
didaten der Kasachischen-SSR

Der Volksdeputiertenkandidat der Kasachischen 
SSR darf nicht ohne Zustimmung der Zentralen 
Wahlkommission gerichtlich belangt, verhaftet oder 
administrativ durch das Gerichtsverfahren bestraft 
werden

VIII. Ordnung der Abstimmung und
der Auswertung der Wahlergebnisse

Artikel 48. Zeit und Ort der Abstimmung
Bei den Wahlen der Volksdeputiertcn der Kasa

chischen SSR nach Wahlkreisen wird die Abstim
mung am Wahltag von 7 bis 20 Uhr Ortszeit durch
geführt.

Die Wahlkrciskommissionen dürfen auf Vorstel
lung des entsprechenden Sowjets der Volksdepu
tierten, seines Präsidiums, der Wahlbezirkskommis
sionen die Zeit der Abstimmung für manche 
Wahlbezirke erweitern, wo ein Teil der Wähler 
aus Produktionsgründen in der vom Gesetz fesl- 
gelegten Zeit nicht stimmen kann. Dabei kann die 
Abstimmung nicht früher als um 6 Uhr beginnen 
und nicht später als um 22 Uhr enden. Der Be
schluß über den Beginn und den Abschluß der Ab
stimmung im Wahlkreis wird.von der entsprechen
den Kommission des Wahlkreises in dessen Terri
torium er sich befindet, nicht später als fünf Tage 
vor der Wahl gefaßt. Über die Zeit und den Ort 
der Abstimmung benachrichtigt die Wahlbezirks
kommission die Wähler nicht später als fünf Ta
ge vor den Wahlen.

In Wahlbezirken, gebildet auf Schiffen, die sich 
am Wahltag auf Fahrt befinden, in Truppenteilen, 
in entfernten und schwer zugänglichen Gegenden, 
auf den Umtriebsweiden, in Krankenhäusern und 
anderen stationären Kureinrichtungen, kann die 
Wahlbezirkskommission die Abstimmung zu belie
biger Zeit für beendet erklären, wenn alle in die 
Wählerliste eingetragenen Wähler abgestimmt ha
ben. Die Liste solcher Bezirke wird von der Wahl
kommission nicht später als fünf Tage vor den 
Wahlen bestätigt.

Bei den Wahlen der Volksdeputierten der Kasa
chischen SSR von den Massenorganisationen er
folgt die Abstimmung auf dem Kongreß der Mas
senorganisation oder auf der Plenartagung ihres 
Rcpublikorgans. Dabei können erweiterte Plenar
tagungen durchgeführt werden, an denen Vertre
ter anderer Wahlorgane dieser Organisationen teil
nehmen. In diesen Fällen wird allen Plenumsteilneh
mern das Recht entscheidender Stimme gewährt. Die 
Wahlen der Volksdeputierten können auch auf ver
einigten Kongressen, Konferenzen oder Plenartagun
gen der Republikorgane mehrerer Massenorgani
sationen durchgeführt werden.

Artikel 49. Die Veranstaltung der Abstimmung
Die Abstimmung wird in Sonderräumen durch

geführt, wo ausreichend Wahlzellen oder Zimmer 
für geheime Abstimmung eingerichtet, der Ort der 
Aushändigung von Stimmzetteln bestimmt und 
Wahlurnen aufgestellt werden müssen. Die Wahl
urnen werden so aufgestellt, daß die Wähler beim 
Herantreten unbedingt die Wahlzellen oder Zimmer 
für geheime Abstimmung passieren.

Die Verantwortung für die Veranstaltung der 
Abstimmung, für die Gewährleistung des Geheim
nisses der Willensäußerung der Wähler, für die 
Ausstattung von Räumen und für das Auf
rechterhalten der entsprechenden Ordnung darin 
tragen entspechend die Wahlbezirkskommission 
oder die Wahlkommission , der Massenorganisa
tion.

Am Wahltag werden die Wahlurnen vor Beginn 
der Abstimmung untersucht, plombiert oder vom 
Vorsitzenden der entsprechenden Wahlkommission 
in Anwesenheit aller Kommissionsmitglieder ver
siegelt.

Jeder Wähler. Delegierte des Kongresses, der 
Konferenz oder Plenumsteilnehmer stimmt persön
lich ab, die Abstimmung für andere Personen ist 
verboten. Die Stimmzettel werden von der ent
sprechenden Wahlkommission aufgrund der Wäh
lerliste des Wahlbezirks oder der Liste der Ab
stimmenden auf dem Kongreß, der Konferenz der 
Massenorganisation, auf dem Plenum ihres Repu
blikorgans bei Vorweisung des Personal- oder ei
nes anderen Ausweises ausgehändigt. Über die 
Aushändigung des Stimmzettels wird in der 
Wählerliste oder in der Liste der Abstimmenden 
ein Vermerk gemacht.

In Fällen, wo einzelne Wähler aus Gesundheits
oder anderen Gründen nicht ins Wahllokal kommen 
können, beauftragt die Wahlbezirkskommission auf 
ihre Bitte hin einzelne Mitglieder der Kommission, 
die Abstimmung am Aufenthaltsort dieser Wähler 
zu organisieren, worüber in der Wählerliste ein 
Vermerk gemacht wird.

Artikel 50. Durchführung der Abstimmung
Die Stimmzettel werden vom Wähler in der 

Wahlkabine oder im Wahlzimmer für geheime Ab
stimmung ausgefüllt. Bei der Ausfüllung der 
Stimmzettel ist die Anwesenheit einer anderen Per
son außer dem Wähler untersagt. Ein Wähler, der 
keine Möglichkeit hat, den Stimmzettel selbständig 
auszufüllen, hat das Recht, nach seinem Ermessen 
eine andere Person, außer dem Mitglied der Wahl
kommission, in die Wahlkabine für geheime Ab
stimmung oder in das Wahlzimmer einzuladen.

Der Wähler streicht im Stimmzettel die Namen 
der Kandidaten aus, gegen die er stimmt, und wirft 
den ausgefüllten Stimmzettel in die Wahlurne ein.

Artikel 51. StimmenzShlung im Wahlbezirk
Die Stimmenzählung im Wahlbezirk erfolgt für 

jeden Deputiertenkandidaten besonders.
Die Wahlurnen werden von der Wahlbezirks

kommission geöffnet, nachdem der Kommissions
vorsitzende die Abstimmung für beendet erklärt 
hat. Das öffnen der Wahlurnen vor der Beendi- 
Sung der Abstimmung ist verboten. Vor dem 

ffnen der Wahlurnen sollen alle den Wählern 
nicht ausgehändigten Stimmzettel von der Wahl
bezirkskommission gezählt und getilgt werden.

Die Wahlbczirkskommission stellt anhand der 
Wählerlisten die Gesamtzahl der Wähler im Wahl
bezirk sowie die Zahl der Wähler, die Stimm
zettel erhalten haben, fest. Anhand der Wahlzettel, 
die sich in den Wahlurnen befinden, stellt die 
Kommission fest: Die Gesamtzahl der Wähler, die 
an der Abstimmung teilgenommen haben; die Zahl 
der für und gegen jeden Deputiertenkandidaten ab
gegebenen Stimmen; die Zahl der als ungültig 
anerkannten Stimmzettel. Die von den Wählern in 
die Wahlzettel zusätzlich eingetragenen Namen 
werden nicht mitgezählt.

Für ungültig werden die Stimmzettel befunden, 
die nicht dem festgelegten Muster entsprechen, so
wie die Stimmzettel, in denen bei der Abstim
mung mehr als ein Kandidat verblieben ist. Falls 

im Wahlzettel die Namen aller Deputiertenkandida
ten gestrichen sind, so ist er gültig; das heißt, daß 
der Wähler gegen jeden Kandidaten gestimmt hat. 
Wenn die Gültigkeit des Stimmzettels bezweifelt 
wird, wird die Frage von der Wahlbezirkskom
mission durch Abstimmung entschieden.

Die Ergebnisse der Stimmenzählung werden auf 
einer Sitzung der Wahlbezirkskommission ausgewer
tet und ins Protokoll eingetragen, das vom Vor
sitzenden, vom stellvertretenden Vorsitzenden, 
vom Sekretär und von den Mitgliedern der Wahl
kommission unterzeichnet und in der von der Zen
tralen Wahlkommission festgelegten Ordnung der 
entsprechenden Wahlkreiskommission zugeleitet 
wird.

Artikel 52. Ermittlung der Wahlergebnisse im 
Wahlkreis

Aufgrund der Protokolle der Wahlbezirkskomis- 
sionen stellt die Wahlkreiskommission fest: Die 
Gesamtzahl der Wähler im Wahlkreis; die An
zahl der Wähler, die Stimmzettel erhalten haben; 
die Anzahl der Wähler, die an der Abstimmung 
teilgenommen haben; die Anzahl der für und ge
gen jeden Deputiertenkandidaten abgegebenen Stim
men; die Anzahl der für ungültig befundenen 
Stimmzettel.

Als gewählt gilt der Kandidat für die Volksdepu
tierten der Kasachischen SSR, der bei den Wahlen 
mehr als die Hälfte der Stimmen der sich an den 
Wahlen beteiligten Wähler erhalten hat.

Die Wahlkreiskommission kann die Wahlen in
folge der Verstöße gegen das vorliegende Gesetz 
bei der Wahl oder der Stimmenzählung für un
gültig erklären.

Die Wahlen werden als nicht stattgefunden aner
kannt, wenn daran weniger als die Hälfte der in die 
Wählerlisten eingetragenen Wähler teilgenommen 
hat, sowie wegen des Ausscheidens des Deputier
tenkandidaten, falls im Wahlkreis nur ein Kandi
dat registriert ist.

Die Wahlergebnisse im Wahlkreis werden in der 
Sitzung der Wahlkreiskommission ausgewertet und 
in das Protokoll eingetragen. Das Protokoll wird 
vom Vorsitzenden, vom stellvertretenden Vorsit
zenden, vohi Sekretär und von den Mitgliedern 
der Kommission unterzeichnet und der Zentralen 
Wahlkommission in der von ihr festglegten Ord
nung zugeleitet.

Die Mitteilung über die Ergebnisse der Wahlen 
im Wahlkreis werden von der entsprechenden 
Wahlkreiskommission in der von der Zentralen 
Wahlkommission festgelegten Frist in der Presse 
veröffentlicht. In der Mitteilung wird angegeben: 
Gesamtzahl der Bürger, die in die Wählerlisten ein
getragen wurden; Zahl der Wähler, die sich an der 
Alstimmung beteiligter»; Anzahl der füf und ge
gen jeden Kandidaten abgegebenen Stimmen; Zahl 
der ungültigen Stimmzettel; Familien-, Vor- . und 

Vatersname, Parteizugenhörigkeit, bekleideter Posten 
(Beschäftigung), Arbeitsstelle und Wohnort des 
gewählten Deputierten.

Artikel 53. Die Stimmenzählung und Ermittlung 
der Ergebnisse der Wahlen der Volksdeputnrten 
der Kasachischen SSR von den Massenorganisa
tionen

Die Stimmenzählung bei den Wahlen der Volks
deputierten der Kasachischen SSR von den Mas
senorganisationen wird von den Wahlkommissio
nen für die Wahlen von den Massenorganisationen 
einzeln für jeden Deputiertenkandidaten in der im 
vorliegenden Gesetz für die WahJbezirkskommis- 
sionen festgelegten Ordnung durchgeführt.

Für ungültig befunden werden die Stimmzettel, 
die nicht dem festgelegten Muster entsprechen. 
Wenn die Gültigkeit des Stimmzettels bezweifelt 
wird, wird die Frage von der Wahlkommission durch 
Abstimmung gelöst..

Als gewählt gelten die Kandidaten, die 
bei den Wahlen die größte Stimmen
zahl gemäß der Anzahl der Mandate 
und mehr als die Hälfte der Stimmen der Delegier
ten der Kongresse, Konferenzen der Massenorga
nisationen oder der Teilnehmer der Plenartagungen 
ihrer Republikorgane erhielten, die an den Wahlen 
teilgenommen hatten.

Die Wahlen werden als nicht stattgefunden aner
kannt, wenn daran weniger als die Hälfte der in 
die Wählerlisten eingetragenen Delegierten der 
Kongresse. Konferenzen der Massenorganisationen 
oder der Teilnehmer der Plenarsitzungen ihrer Re
publikorgane teilgenommen haben.

Die Wahlergebnisse werden in der Sitzung der 
Wahlkommission ausgewertet und in das Protokoll 
eingetragen. Das Protokoll wird vom Vorsitzenden, 
vom stellvertretenden Vorsitzenden, vom Sekretär 
und von den Mitgliedern der Wahlkommission un
terzeichnet und der Zentralen Wahlkommission in 
der von ihr festgelegten Ordnung zugeleitet.

Die Mitteilung über die Ergebnisse der Wahlen 
der Volksdeputierten wird von den Wahlkommissio
nen für die Wahlen von den Massenorganisationen in 
der von der Zentralen Wahlkommissiön festgeleg
ten Frist in der Presse veröffentlicht. In der Mittei
lung wird die Zahl der Delegierten des Kongres
ses, der Konferenz der Massenorganisation oder 
der Teilnehmer der Plenarsitzung ihres Republikor- 
gans angegeben, die sich an den Wahlen beteilig
ten; Familien-, Vor- und Vatersname jedes ge
wählten Deputierten, Parteizugehörigkeit, bekleide
ter Posten (Beschäftigung), Arbeitsstelle und 
Wohnort; die Zahl der für und gegen ihn abgegebe
nen Stimmen.

IX. Die Ordnung der Auswertung 
und Veröffentlichung der Ergebnisse der Wahlen

der Volksdeputierten der Kasachischen SSR
Artikel 54. Die Registrierung der Volksdeputier

ten der Kasachischen SSR
Die Zentrale Wahlkommission für die Wahlen 

und Abberufung der Volksdeputierten der Kasachb 
sehen SSR registriert aufgrund der ihr vorgelegten 
Protokolle der Wahlkommissionen die gewählten 
Volksdeputierten der Kasachischen SSR.

Die Zentrale Wahlkommission kann die Wahlen 
für ungültig befinden, wenn im Laufe der Wahlen, 
bei der Stimmenzählung oder bei der Auswertung 
der Wahlergebnisse Verstöße gegen das vorliegen
de Gesetz zugelassen wurden, und kann die Re
gistrierung als Volksdeputierten der Kasachischen 
SSR ablehnen.

Artikel 55. Veröffentlichung der Ergebnisse der 
Wahlen der Volksdeputierten der Kasachischen 
SSR

Die Mitteilung über die Wahlergebnisse in der 
ganzen Republik und die Liste der gewählten Volks- 
depulierlen der Kasachischen SSR wind von der 
Zentralen Wahlkommission spätestens nach zehi) 
Tagen in der Presse in alphabethischer Reihenfolge 
veröffentlicht unter Angabe des Familien-, Vor- 
und Vatersnamens, der Parteizugehörigkeit, des 
bekleideten Postens (der Beschäftigung), der Ar
beitsstelle und des Wohnortes des Deputierten so
wie des Wahlkreises oder der Massenorganisation, 
von denen er zum Deputierten gewählt wurde.

Artikel 56. Der Ausweis und das Abzeichen des 
Volksdeputierten der Kasachischen SSR

Die Wahlkreiskommission, die Wahlkommission 
für die Wahlen von der Massenorganisation über
reichen nach der Veröffentlichung der Liste der 
von der Zentralen Wahlkommission registrierten 
Volksdeputierten der Kasachischen SSR in der 
Presse jedem gewählten Deputierten den Ausweis 
über seine Wahl.

Nach Bestätigung der Vollmachten der ge
wählten Deputierten durch den Obersten Sowjet der 
Kasachischen SSR werden die ihnen ausgehändig
ten Ausweise über die Wahl zum Deputierten gegen 
die Ausweise der Volksdeputierten der Kasachischen 
SSR eingetauscht. Dem Deputierten wird auch das 
Abzeichen ..Volksdeputierter der Kasachischen SSR“ 
überreicht.

X. Wiederholte Abstimmung, wiederholte
Wahlen und Wahlen der Volksdeputierten

der Kasachischen SSR anstelle
der ausgeschiedenen Deputierten

Artikel 57. Wiederholte Abstimmung
Wenn im Wahlkreis mehr als zwei Volksdepu- 

tiertenkomdidaten der Kasachischen SSR kandidier
ten und kein einziger gewählt wurde, faßt die 
Wahlkreiskommission den Beschluß über die Durch
führung einer wiederholten Abstimmung im Wahl
kreis für zwei Deputiertenkandidaten, die die meiste 
Stimmenzahl bekamen. Über diesen Beschluß infor
miert die Wahlkreiskommission die Zentrale 
Wahlkommission und die Wähler des Wahlkreises. 
Die wiederholte Abstimmung im Wahlkreis wird 
spätestens nach zwei Wochen unter Einhaltung der 
Forderungen des vorliegenden Gesetzes durchge
führt.

Die wiederholte Abstimmung bei den Wahlen 
der Volkadeputierten der Kasachischen SSR von 
den Massenorganisationen wird durchgeführt, wenn 
einzelne Deputiertenkandidaten die gleiche Stim
menzahl erhalten haben, was die Ermittlung der 
gewählten Deputierten unmöglich macht. Die wie
derholte Abstimmung für diese Deputiertenkandi
daten erfolgt auf Kongressen und Konferenzen der 
Massenorganisationen oder auf Plenarsitzungen 
ihrer Republikorgane noch am gleichen oder dar
auffolgenden Tag unter Einhaltung der Forderun
gen des vorliegenden Gesetzes.

Als gewählt gilt ein Volksdeputiertenkandidat 
der Kasachischen SSR, der bei der wiederholten 
Abstimmung gegenüber anderen Kandidaten die 
Mehrheit der Stimmen der Wähler, der Delegierten 
der Kongresse, Konferenzen der Massenorganisa
tionen oder der Teilnehmer der Plenarsitzungen 
ihres Republikorgans, die an der Abstimmung teil
genommen haben, erhalten hat.

Wenn vor der wiederholten Abstimmung einer 
der Kandidaten, die im Wahlkreis kandidierten, 
aus irgendwelchem Grund ausfällt, wind die 
Abstimmung für einen Kandidaten durchgeführt. 
Dabei muß der Deputiertenkandidat, um gewählt zu 
werden, mehr als die Hälfte der Stimmen der sich 
an der Abstimmung beteiligten Wählerzahl erhalten.

Die wiederholte Abstimmung wird von den ent
sprechenden Wahlkreiskommissionen in denselben 
Wahlbezirken und nach denselben Wählerlisten 
durchgeführt, und zwar bei der früheren Zusam
mensetzung der Wahlbezirkskommissionen.

Artikel 58. Wiederholte Wahlen
Wenn im Wahlkreis nicht mehr als zwei Volks

deputiertenkandidaten der Kasachischen SSR kan
didierten und niemand gewählt wurde, oder wenn 
die Wahlen im Wahlkreis als nichtstattgefunden 
oder als ungültig anerkannt wurden, oder die wie
derholte Abstimmung nicht den gewählten Depu
tierten ermitteln half, beauftragt die Zentrale 
Wahlkommission die Wahlkreiskommission, im 
Wahlkreis eine wiederholte Wahl durchzuführen. 
Dabei kann sie den Beschluß über die Notwendig
keit fassen, die Wahl bei einer neuen Zusammen
setzung der Wahlkreis- und der Wahlbezirskom- 
missionen durchzuführen. Die Abstimmung erfolgt 
in denselben Wahlbezirken und nach denselben 
Wählerlisten, die für die Durchführung der allge
meinen Wahlen aufgestellt wurden.

Die wiederholten Wahlen werden spätestens zwei 
Monate nach den allgemeinen Wahlen durchge
führt. Die Bildung von Wahlkommissionen,1 die No
minierung und die Registrierung der Deputierten- 
kandrdaten und andere Maßnahmen werden in der 
im vorliegenden Gesetz festgelegten Ordnung 
durchgeführt.

In Fällen, wenn die Anzahl der bei den Wahlen 
von den Massenorganisationen gewählten Deputier
ten geringer ist als die Anzahl der Mandate und 
auch wenn die Wahlen für ungültig befunden wur
den, beauftragt die Zentrale Wahlkommission die 
Wahlkommission, wiederholte Wahlen von dieser 
Massenorganisation abzuhalten. Bei den wiederhol
ten Wahlen wird die fehlende Anzahl von Deputier
ten oder werden alle Deputierten von dieser Mas
senorganisation gewählt, falls die früher abgehal
tenen Wahlen für ungültig befunden wurden. Nöti
genfalls kann sich die Zentrale Wahlkommission 
an das Republikorgan der Massenorganisation mit 
dem Vorschlag wenden, eine Wahlkommission in 
neuer Zusammensetzung zu bilden.

Die Kandidaten, dje die nötige Stimmenzahl 
nicht bekamen und nicht zu Volksdeputierten ge
wählt wurden, kandidieren bei den wiederholten 
Wahlen nicht.

Artikel 59. Die Durchführung der Wahlen der 
Volksdeputierten der Kasachischen SSR anstelle 
der ausgeschiedenen

Falls die Vollmachten einzelner Volksdeputierter 
der Kasachischen SSR vom Obersten Sowjet der 
Kasachischen SSR für ungültig befunden werden 
und auch falls ein Deputierter abberufen wird bzw. 
seine Deputiertenvollmachten aus anderen Grün
den vorfristig ablaufen, werden in den entspre
chenden Wahlkreisen oder Massenorganisationen 
in einer Frist von drei Monaten nach dem Ausschei
den des Deputierten neue Wahlen abgehalten. Die 
Wahlen werden von der Zentralen Wahlkommission 
spätestens zwei Monate vor ihrer Durchführung 
angesetzt und unter Einhaltung der Forderungen 
des vorliegenden Gesetzes organisiert. Dabei be
ginnt die Nominierung der Deputiertenkandidaten 
vom Tag der Bestimmung der Wahlen und endet 
35 Tage vor den Wahlen, die Registrierung der De
putiertenkandidaten wird einen Monat vor den 
Wahlen beendet, die Wahlbezirkskommissionen wer
den 30 Tage vor den Wahlen gebildet.

Im Falle des Ausscheidens des Volksdeputierten 
der Kasachischen SSR weniger als ein Jahr vor 
Ablauf der Vollmachten des Obersten Sowjets der 
Kasachischen SSR werden keine Wahlen anstelle 
der ausgesclnedenen Deputierten abgehalten.

Vorsitzender des Präsidiums
des Obersten Sowjets
der Kasachischen SSR

M. SAGDIJEW
Sekretär des Präsidiums
des Obersten Sowjets 
der Kasachischen SSR

K. SHUSSUPOW
Alma-Ata, 22. September 1989
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&Wir warten auf
konkrete Antwort

Ich besuchte neulich meine alte 
engere Heimat an der Wolga im 
Gebiet Wolgograd. Wir wurden von 
unseren Freunden, die in Frank 
wohnhaft sind, gut empfangen 
und aufgenommen. Im Laufe mei
nes Aufenthalts in Frank kam ich 
mit verschiedenen Menschen ins 
Gespräch über die Wiederherstel
lung der Wolgadeutschen Republik. 
Aus den Unterhaltungen ist er
sichtlich, daß die russische Bevöl
kerung, die in Frank gleich nach 
der Aussiedlung der Wolgadeut
schen im Jahre 1941 Fuß gefaßt 
hat, meist gegen die Wiedergeburt 
der ASSRdWD ist. Die Rede des 
Ersten Sekretärs des Wolgograder 
Gebietsparteikomitees Kalaschni
kow auf dem April-Plenum des 
ZK und deren Veröffentlichung in 
der russischen Presse hat einen we
sentlichen Anstoß dazu gegeben. 
Diese Rede ist unter der Wolgogra
der und Saratower Bevölkerung ak
tiv propagiert worden, hat bis heu
te tiefe Spuren hinterlassen.

Während einer Klubversammlung 
in Marx, Gebiet Saratow, wo die 
Frage der Wiedergeburt der 
ASSRdWD auf dem Territorium des 
Gebiets Saratow angeschnitten wür
de, hörte ich solche Behauptungen: 
„Das russsiche Volk hegt noch gro
ßen Haß gegen die Deutschen, und 
wir lassen es nicht zu, daß hier 
wieder eine deutsche Republik auf
gebaut wird. Wir sind Stalin dafür 
sehr dankbar, daß er die Deutschen 
ausgesiedelt hat." Und alle klatsch
ten Beifall. Man munkelt, daß sich 
die höheren Parteichargen im ZK 
nicht einig sind in der Frage der Wie
derherstellung unserer Republik. Es 
ist endlich mal an der Zeit, konkre
te Antwort über das Sein oder 
Nichtsein der Republik der Wolga
deutschen zu geben. Darauf wartet 
die Mehrheit der sowjetdeutschen 
Bevölkerungl

Friedrich WEIBERT 
Kriwoi Rog

Nicht nur von 
Erinnerungen leben 
D.-< Material „Ein Exkurs in 

die Vergangenheit“ von Konrad 
Loskant in der „Fr,” N» 172 veran
laßte mich, wieder zur Feder zu 
greifen. Ich lernte 1935—36 in der 
Seelmanner Parteischule. Es war 
die Zeit, wo Hitler an die Macht 
gekommen war. Man hatte uns 
sehr viel darüber berichtet, was 
dieser Mann darstellte. Aber wir 
armen Studenten wußten ja nicht, 
daß auch in unserem Lande ein 
ebenso gefährlicher Mann an der 
Macht stand, dem wir so felsen
fest vertrauten! Ich beendete die 
Parteischule, war Propagandist im 
Kantonkomsomolkomitee und lei
stete Aufklärungsarbeit unter der 
Jugend. Dann beendete ich die En- 
gelser Parteischule und wurde Leh
rerin, weil es an Lehrkräften man
gelte. Ich trat auch der Partei bei 
und gab alle meine Kräfte für die 
lichte Zukunft hin.

Als der Krieg kam, wurden wir 
aber alle vertrieben. Von unserer 
Regierung, die uns die glückliche 
Zukunft versprach, wurden wir zu 
Bettlern und Feinden gemacht. Vor 
dem Krieg gab es schon genug Un
gerechtigkeit, aber das hatte Sta
lin anscheinend noch nicht ausge
reicht, er mußte ganze Völker ver
nichten! Nun kann ich nicht verste
hen, warum jetzt so viel geredet 
und so wenig getan wird? Warum 
sollen so viele Leute befragt wer
den, ob sie dafür oder dagegen 
sind? Als man uns vertrieb, fragte 
man niemanden nach etwas. War
um zieht man die Lösung unse
rer Probleme in die Länge? Wir 
wollen nicht nur von Erinnerungen 
an unsere Vergangenheit leben, 
sondern auch eine Hoffnung auf 
glückliche und frohe Zukunft haben.

Ella WAHL

KASACHISCHE REPUBLIKBANK DER
SPARBANK DER UdSSR:

Wir haben die Einlösung von Staatsobli
gationen der dreiprozentigen Gewinnanlei
he des Jahres 1966

bis zum 31. Dezember 1989 verlängert 
SIE HABEN NOCH ZEIT. VERSCHIEBEN

SIE ES ABER NICHT BIS AUF DEN 
LETZTEN TAG!

Die Obligationen dieser Gewinnanleihe 
werden zu ihrem Nominalwert durch alle 
Einrichtungen der Sparbank gekauft.

Gebiet Zelinograd

Ein frohes Lieder- und Tanzfest
Volkslieder und -tanze sind nicht nur Denk

mäler des geistigen Lebens des Volkes, sondern 
auch aktive Teile seiner Kultur, sie widerspie
geln die Geschichte des Volkes, sind Ausdruck 
seiner Seele und seines Gemüts. Und es ist eine 
große Freude, diesen Reichtum zu pflegen und 
weiterzugeben.

Die Wiederbelebung der Volkskunst ist eines 
der charakteristischen Merkmale der Umgestal
tung unserer Gesellschaft, daher wird das Lie
der- und Tanzfest zu einem der beliebtesten 
und meistbesuchten Volksfeste.

„Volksschaffen — für die Erneuerung des 
Landes“, unter dieser Devise startete vor einem 
Jahr das 3. Unionsfestfval der Laienkunst. Es 
ist besonders erfreulich, daß die Jugend sich an 
diesem Festival am aktivsten beteiligt.

Man hört mitunter, daß es für die Jugendli
chen keine Gelegenheit gebe. Laienkunst zu trei
ben. Tatsächlich wird die Freizeit immer knap
per, daher schafft es lange nicht jeder, fast 
täglich zu Proben zu kommen, um in den weni
gen vom Studium freien Stunden Lieder und 
Tänze einzuüben. Nur wer Volkslieder und -tan
ze liebt und diese Liebe den Mitmenschen ver
mitteln will, vermag so etwas auf sich zu neh
men. ,

Die Laienkünstler der Berufsschulen des Ge
biets Zelinograd erlernen verschiedene Berufe, 
sind recht unterschiedlich in ihrem Wesen und 
doch gleichgesinnt, denn sie sind alle jung und 
lieben Volkslied und -tanz. Davon zeugte beredt 
der im Gebiet Zelinograd veranstaltete Laien
kunstwettbewerb der Berufsschulen.

Seine Sieger wurden die Berufsschulen Nr. 3 
in Zelinograd und Nr. 13 in Stepnogorsk. 
Zweitbeste wurden die Berufsschulen Nr. 1, Step- 
logorsk, Nr. Nr. 7 und 11, Zelinograd. Auf den 

3. Platz kamen die Zelinograder Berufsschulen 
Nr. Nr. 2 und 8.

Robert FINK
Unsere Bilder: Das Tanzensemble der Be

rufsschule Nr. 25 aus Bestjube führt einen deut
schen Volkstanz auf;

.Es juchzet und schmettert das Tamburin!" 
(Schüler der Berufsschule Nr. 6 aus Jessil);

das Folkloreensemble der Berufsschule Nr. 13 
aus Stepnogorsk;

Mädchen aus der Zelinograder Berufsschule 
Nr. 6 in einem kasachischen Volkstanz.

Fotos: Viktor Krieger

Die konzentrierten
Cocktails „Gebirgsluft", „Oase“, 
„Waldmärchen", „Meruert" und 
„Schokokreme" sind

vortreffliche Dessertgetränke.
Außerdem sind sie süße und sehr 

nützliche „Arzneien."
Jeder dieser Cocktails hat einma

ligen Geschmack, ungewöhnliche 
Farbe, jeder ist nach einem Heilre
zept zubereitet und enthält Auszü
ge aus Heilkräutern, Obst und Bee
ren: Dost, Hartheu, r 
Huflattich, Schafgarbe, 
Brennessel, Thymian, 
Weißdorn, Hagebutten 
dorn.

Sie haben die Wahl
„Oase“ löscht gut den Durst.
„Waldmärchen" tonisiert und be

einflußt günstig Magen und Leber.
„Gebirgsluft" ist vitaminreich 

und verbessert die Magentätigkeit.
„Meruert“ verbessert das Allge

meinbefinden.
„Schokokreme" erhöht den To

nus.
Lassen Sie Ihre Phantasie spie

len und denken Sie eigene Rezep
te ausl Fügen Sie Cocktails dem 
Trinkwasser, der Brause und dem 
Mineralwasser, den Kompotten und

Goldwurzel, 
Wegerich, 

Wermut, 
und Sand-

Fruchtsäften, dem F;« 
venobst bei. s Un<^ Konser-

Wohl bekommt’s!

Konzentrierte Cocktail,.

Kulturmosaik

In der Muttersprache

F reitag
Schicksal und 
Nachrichten.

17.55 Rhythmische Gymnastik. 18.25 
Menschen und Delphine. 3. Folge. 
2. Teil. 19.30 Informafionsprogramm.
20.30 Gute Nacht, Kinder! 20.45 
Konzert des Sinfonieorchesters der 
Philharmonie Krasnojarsk. 21.30 Zeit.
22.05 K. Worobjow. 
Bücher. 23.45—23.55

Die Achtklassenschule im 
Malai, Gebiet Semipalatinsk, 
die erste Schule im Rayon Shar- 
minski, in welcher der Unterricht 
nunmehr in Kasachisch erteilt wird.

Man hat für diese Schule im vor
aus ein starkes pädagogisches Kol
lektiv ausgewählt, das bereit 
große und verantwortungsvolle 
beit im Bereich der Ausbildung 
Kinder in der Muttersprache zu 
sten. Die Sowchosleitung sorgt 
die neuen Lehrer — man hat 
nen zum Schulbeginn fünf neue 
Wohnungen zur Verfügung ge
stellt.

Neues Ensemble

ist, 
Ar- 
der 
lei- 
für 
ih-

Die W:cderbelebung der Volks
kunst gehört zu den charakteristi
schen Merkmalen der Zeit. Immer 
öfter entstehen Kollektive, die sich 
die Aufgabe stellen, die Kunst der 
Völker unseres Landes zu pflegen. 
Ein tatarisches Ensemble wurde 
unlängst in Tschimkent gegründet.

Das Ensemble übt im Kulturpa
last „Maschinostroitel", wo man 
beschlossen hat, einen Klub der 
tatarischen Kultur zu gründen.

6. Oktober
Moskau. 7.00 120 Minuten. 9.05 

Der Falkenflug. Spielfilm. 3. und 4. 
Folgen. 11.15 Nicht nur für Sech
zehnjährige... 12.00—12.50 Filmkon- 
zerf. 16.05 Abende in Markowo. 
Sendung. 16.35 So ein großer 
Junge. Spielfilm für Kinder. 17.55 Re
ligion und Gesellschaft. 18.25 Kon
zerf. 19.15 Heute in der Welf. 19.30 
Progreß, Information und Reklam. 
20.00 Zeichentrickfilm. 20.10 Es 
singt N. Solowjow. 20.20 Der Fal
kenflug. Spielfilm. 3. Folge. 21.30 
Zeit. 22.05 Aktuelles Interview.

22.15 Der Falkenflug. Spielfilm. 4. 
Folge. 23.20 Das alles gab’s ein
mal... 23.40 Rundblick.

Zweites Sendeprogramm. 9.00
Morgengymnastik. 9.15 Populärwis
senschaftlicher Film. 9.35 (10.35) 
Literatur. 5. Klasse. A. S. Puschkin. 
Märchen über den Zaren Saltan. 
10.05 Englisch für Sie. 1. Lehrgang. 
11.05 Englisch für Sie. 2. Lehrgang. 
11.35 (12.35) Literatur. 6. Klasse.
A. S. Puschkin. Dubrowski. 12.05 
Nachrichten. 12.15 Populärwissen
schaftlicher Film. 13.05 Menschen 
und Delphine. Spielfilm. 3. Folge. 
2. Teil. 14.10 Dokumetarfilm. 14.30 
Rhythmische Gymnastik. 15.00 Mei
ner Seele Erde. Sendung. 15.30— 
16.30 Filmschau. 17.45 Nachrichten.

Russisch. Sen-
Freude. Film-

Alma-Ata. 15.55 In 
deprogramm. 16.00 
konzerf. 16.30 Zeichentrickfilm. 16.45 
Einmal gelogen. Spielfilm. 18.30 Der 
Umgestaltung — Initiative und Ak
tivität. Sendung des Fernsehstudios 
Balchasch. 18.55 Nachrichten. 19.00 
Von Angesicht zu Angesicht. Sen
dung über die Umgestaltung in den 
Parteiorganisationen des Gebiets 
Aktjubinsk. 2. Sendung. 19.50 Film- 
kozert. 20.00 Informationsprogramm 
„Kasachstan". 20.20 In Kasachisch. 
21.30 Moskau. Zeit. 22.10 Alma-Ata. 
Es singt der Akyn M. Chapanow. 
24.20 Wetterbericht. Sendepro
gramm.

Die Sonne hat es in diesem Sommer gut gemeint und hat Obst h 
Beeren reifen lassen. n<1

Sie wird Euch einen weiteren Dienst leisten beim Knncom,.-^ .. 
für den Winter! "servieren

Die in der Sonne gedörrten Äpfel und Birnen, Pflaumen, Kirschen 
und Weintrauben sind wunderbare natürliche „Konserven“, die alle 
Werte und nützlichen Eigenschaften frischen Obstes beibehalten € 
DIE ERFASSUNGSBETRIEBE DER KONSUMGENOSSENSCHAFT 
kaufen über ihre Erfassungskontore, städtischen Handelsbetriebe der 
Konsumgenossenschaften, Konsumvereine, sowie Annahme- und Er
fassungsstellen uneinbeschränkt standardgemäßes Trockenobst bei der 
Bevölkerung zu Vertragspreisen auf.

Bewahrt jetzt, in der Erntezeit, das, womit uns Boden und Sonne im 
Sommer reichlich beschenkt haben!

Kasachischer Republikverband der Konsumgenossenschaften

Sonnabend

Moskau. 8.00 
der Völker der 
Garten. 9.30 Es 
künstler der

Lieder 
Unser 

Volks-

Programmvorschau 
des Deutschen Radios Alma-Ata

Zunächst wenden wir uns dem 
vor kurzem verabschiedeten Gesetz 
über die Sprachen in Kasachstan zu. 
Die Bedeutung dieses Dokuments 
für unsere Republik ist wohl jedem 
klar. Doch über einige Artikel die
ses Gesetzes ist man sich immer 
noch nicht einig. Die Debatten zum 
Gesetzentwurf in den Massenme
dien zeigten das in aller Deutlich
keit. In unserer heutigen Sendung 
möchten wir Sie mit zwei Mei
nungen bekanntmachen. Die beiden 
Opponenten sind angeseh e n e 
Deutschlehrer aus Pawlodar: Olsha- 
bai Sharmakin und Katharina Krja- 
tschkowa.

Unsere zwei weiteren Gesprächs
partner bei uns im Studio sind eben
falls Lehrer. Petra Köhler-Hähring 
und Thomas Hähring aus der BRD 
kamen auf Einladung des sowjeti
schen Volksbildungsministeriums an 
die Fremdsprachenhochschule in Al
ma-Ata, um dort ein Jahr lang in 
Germanistik und Landeskunde zu 
unterrichten.

Die Sendung am 
ginnt um 21.30 Uhr 
Zeit. Im Mittelpunkt 
Nachrichten aus der Unionsgesell
schaft „Wiedergeburt". Außerdem 
bieten wir Ihnen ein Interview mit 
Robert Korn über das kürzlich statt
gefundene Plenum der Unionsge
sellschaft der Sowjetdeutschen in 
Moskau. Und schließlich erinnert 
sich Rinaldo Schmidtlein an die

Mittwoch be- 
Alma-Ataer 
stehen die

schweren Jahre im Leben der So
wjetdeutschen.

In der Donnerstagsausgabe kön
nen Sie sich, verehrte Hörer, mit 
neuen deutschsprachigen Büchern 
vertraut machen. Darüber Infor
miert Sie Eugenie Hoffmann, Lei
terin des deutschen Lektorats beim 
Verlag „Kasachstan“.

Erna Maier-Chabinskaja hält für 
euch, liebe Kinder, etwas ganz Be
sonderes bereit, und zwar das Rät
selraten. Da müßt ihr schön auf
merksam sein. Aber vor allem sollt 
ihr die Sendezeit am Donnerstag 
um 14. 10 Uhr nicht verpassen.

Gleiches gilt für alle Theater
freunde. Ja, für Sie gibt cs Auf
nahmen aus den Aufführungen des 
Deutschen Dramentheaters Alma- 
Ata.

Im Programm am Freitag blät
tern wir im Buch der Geschichte 
der Einwanderung der Deutschen 
nach Rußland vor 225 Jahren. Über 
einige Episoden aus jener Zeit be
richtet das in den 60er Jahren in 
der BRD erschienene Buch „Para
dies in der Steppe".

Danach würdigen wir in unserer 
Ausgabe den 40. Jahrestag der 
DDR.

Am Samstag um 16.00 Uhr 
kommt das traditionelle Wunsch
konzert.

Wir wünschen Ihnen guten Emp- 
fangl

7. Oktober
Tänze und 
UdSSR. 9.00 
spielt der
UdSSR I. Oisfrach. 

10.05 Mensch. Erde. Weltall. 11.05 
Sendung des DDR-Fernsehstudios. 
12.35 Ich liebe dich, Leben. Foto- 
wetfbewerb. 12.40 Heute in der 
Welt. 12.55 Zusammenkuft der 
Kampfberafer des Moskauer Mili
tärbezirks. 13.55 Poesie. 14.00 In 
den sozialistischen Ländern. 14.30 
Aus der Tierwelt. 15.30 Dokumen
tarfilme. 16.35 Früh am Morgen. 
Spielfilm für Kinder. 18.10 Planet. 
19.10 Herz ist kein Stein. Spielfilm 
des Filmregisseurs L. Ptschjolkin. 1. 
und 2. Folgen. 21.30 Zeit. 22.05

Aktuelles Interview. 22.20—00.35 
Auf dem Konzert von Alla Bajano
wa.

Zweites Sendeprogramm. 8.30 Mor
gengymnastik. 8.45 Sendung fürs 
Dorf. 9.45 Fest einer neuen Kibitka. 
10.15 Zeichentrickfilme. 10.45 Pro
greß. Information, Reklam. 11.15 In
formationsprogramm. 12.15 Wege 
von Taras. 5. Sendung. 13.45 Wi- 
tja Gluschakow — ein Freund von 
Apatschen, Spielfilm mit Unterti
teln. 15.00 Gestalt. Literafurspiel für 
Oberschüler. 16.15 Nicht nur für 
Sechzehnjährige... 17.00 Künstleri
sche Gymnastik. Weltmeisterschaft. 
Sendung aus Jugoslawien. 17.50 
Nachrichten. 18.00 Unter dem Zei
chen ,,P". 1. und 2. Teil. 20.15 Gu
te Nacht, Kinder! 20.30 Unter dem 
Zeichen „P". 3. Teil. 21.30 Zeit. 
22.05 W. A. Mozart. 34. Sinfonie 
C-dur. 22.40—01.00 Eishockey.

UdSSR-Meisterschaft. 
(Riga)—„Dynamo" (Moskau), 
zwischen (23.10) Nachrichten.

Alma-Ata. 9.55 In Kasachisch 
Russisch. Sendeprogramm. 
Zeichentrickfilme. 10.25 
für Kinder. 10.45 Dokumentarfilme, 
gewidmet dem Tag der Verfassung. 
11.15 Bunter Regenbogen. Konzerf. 
11.45 Stafette. Fernsehmagazin. 
13.15 Dorfpanorama. 13.45 Densau- 
lyk. Fernsehmagazin. 14.25 Sende
programm. 14.30 In Kasachisch. 
20.00 In Russisch. Informationspro
gramm „Kasachstan". 20.20 Kon
zert des Folkloreensembles „Al- 
tynai". 21.10 Zeichentrickfilme für 
Erwachsenen. 21.30 Moskau. Zeit. 
22.05 Alma-Ata. Mittäter. Spielfilm. 
23.40 Bandyhockey. Internationales 
Turnier. 00.25 Wetterbericht. Sen 
deprogramm.

.Dynamo" 
ln-

und 
10.00 

Sendung

nOJDKHr/ITE/lH^ *

Harry WEDEL

Unsere Anschrift:

KasaxcKaa CCP, 
480044, AnMa-Ara 

yn. M. fopuKoro. 50 
4-fi 9T«M<

Sonntag
8. Oktober

Moskau. 8.45 Rhythmische Gymna
stik. 9.15 Sportlotto-Ziehung. 9.30 
Von Morgen früh. Unterhaltungs
und Lehrprogramm für Kinder. 10.30 
Ich diene der Sowjetunion.
Musikprogramm 
12.00 Klub der 
Zeichentrickfilm.
Sonntagsausgabe. 14.45 Musikkiosk. 
15.15 Gesundheit. 16.00 VIII. Interna
tionales Fernsehfesfival des Volks
schaffens „Raduga". 16.30 Erwach
sene und Kinder. 17.30 Sendung 
für’s Dorf. 18.30 Internationales Pa
norama. 19.15 Man braucht das... der 
Staatssicherheit wegen. 19.35 Kon
zert. 21.30 Zeit. 22.05 Gesundheifs- 
stunden A. M. Kaspirowskis. 1. Sen
dung. 23.05—00.50 Fußball. Aus
wahlspiel der Weltmeisterschaft. 
UdSSR — DDR. Sendung aus der

DDR.

8.30 
Puscha.

10.55
Unionsre-

Spielfilm. 21.30 Zeit. 22.05 Filmser
pentin. 2. Wiederholungsaufnahme. 
00.50—01.00 Nachrichten.

11.30 
der Morgenpost. 
Reisenden. 13.00

13.45 Rundblick.

Zweites Sendeprogramm.
Morgengymnastik. 8.45
Spielfilm. 1. und 2. Folgen. 
Fernsehpublizistik der
publiken. Erstaufführung des Doku
mentarfilms „Zuerst war ein Wort". 
Über das Problem der Zweispra
chigkeit in den zwischenationalen 
Beziehungen. 11.10 Zeichentrickfilm. 
11.30 Ereignisse der Woche. 11.45 
Es singt S. Pjatnitschko. 12.00 Klub 
der Reisenden. 13.00 Was und wie 
soll ein Direktor lernen! Fernseh
studio der Ukrainischen SSR. 13.30 
USA-Baskeftballmeisterschaft. 14.30 
Künstlerische Gymnastik. Weltmei
sterschaft. Sendung aus Jugoslawien. 
15.25 Gefährliche Kurve. 1. und 2. 
Folge. Spielfilm. 17.25 Das Innen
ministerium berichtet. 17.35 Ge
fährliche Kurve. 3. Folge. 18.45 
DDR—Land des Sports. Dokumentar
film. 19.25 Musikalisches Fernseh
abonnement. Auf den Wohltätig
keitsabenden des Sowjetischen Kul
turfonds. 20.15 Gute Nacht, Kinder! 
20.30 Filmserpentin. 1. Wiederho
lungsaufnahme, Undankbarkeit.

Alma-Ata. 8.55 In Kasachisch und 
Russisch. Sendeprogramm. 9.00 
Zeichentrickfilme. 9.35 Sportpro
gramm. 10.45 Gute Laune. Konzert. 
11.10 Singgruppe „Toj". 11.50 Vi
deothek des Wissens. 12.30 Sportka
leidoskop. 13.00 Familienstunde. 
14.00 Serpin. 15.25 In Russisch. 
Reklam. 15.40 Um Streichhölzer zu 
holen. Spielfilm. 17.05 Zum 90. 
Geburtstag von A. Platonow. 18.05 
Zusammenkünfte für Sie. Bei uns zu 
Gast. A. Suetin und T. Beljanowa. 
19.00 Kasachstan: Panorama der 
Woche. 19.20 Sendeprogramm. 
19.25 In Kasachisch. 21.30 Moskau. 
Zeit. 22.05 Alma-Ata. Aktion. Spiel
film. 23.30 Bandyhockey. Interna
tionales Turnier. 00.15 Wetterbericht. 
Sendeprogramm.

Chefredakteur i. V.
Jakob GERNER

Vorzimmer des Chefredakteurs — 33-42-69, stellvertretende Chefredakteure — 33-92-91, 33-38-53; Redaktlons- 
sekretür — 33-37-77, Sekretariat—33-34-37; Abteilungen: Ideologische Massenarbeit — 33-38-69; 33-38-04;
Ökonomik — 33-35-09; Wirtschaftsinformation — 33-25-02; 33-37-62; Kultur — 33-43-84; 33-33-71; Leser
briefe — 33-48-29, 33-33-96, 33-32-33; Literatur — 33-38-80; Stilredakteur — 33-45-56; Obersetzungsbüro 

— 33-26-62; Schreibbüro — 33-25-07; Korrektoren — 33-92-84.
Unsere Korrespondentenbüros: Dshambul — 5-19-02;Ku$tanal — 5*34-40; Pawlodar — 46-88-33; Petropaw- 

lowsk — 6-53-62; Zelinograd — 2-04-49.

<<PPOA HAIUA0T» 
HHÄEKC 65414

BwioflMT ewe^HeiHO, npoMe 
oocKpeceHbfl H noHOflentoHHKa

BALD IN UNSEREN KINOS 
NEUER SPIE! FILM

Die Brandstifter
Die Heidin des Films ist ein Zögling einer Sonderberufsschule, 

praktisch einer Kolonie für Minderjährige, in der Bosheit und Grausam
keit herrschen. Sie ist hier die „Anführerin“, kann sich jedoch den 
„Gesetzen" dieses Milieus nicht unterwerfen und geht eines Tages 
durch...

Drehbuchautor: A. Krlnizyna
Regie: A. Surin
Kameramann: J. Ljubschin .... .,
Darsteller: N. Fedotowa. O. Koslowa, L. Sidoruk, L. Krjutschkowa, 

N. Olelnik und L. Antonjuk. , ,.
„Mosfilm’* Kasachischer Filmverleih

DEN LEITERN VON SOWCHOSEN, KOLCHOSEN, GETREIDE
ANNAHMESTELLEN, VERARBEITUNGSBETRIEBEN DES AGRAR
INDUSTRIE-KOMITEES UND ANDERER BETRIEBE HJK 
BEACHTUNG!

Die Kasachische Abteilung des Instituts „Selenergoprojekt“ bietet 
Dienste an zur Entwicklung der Projekte automatisierter niMsmese 
kraftwerke von 30 bis 500 Kilowatt und mehr für eine sicherere 
sorgung mit Elektroenergie. .. . n.h.n.

Weitere Auskünfte über die Adresse: 480070, Alma-Ata, ul. D 
dossowa, 4. Rufe: 44-83-23; 44-83-32; Fernschreiber, 175 „r

Opaena TpyAoioro 
rtpacHoro 3H3MeHM 

TunorpatpHH H3«aTenbCTBa 
UK KoMnapTHM Kasaxcrana 
480044, np. JleHMHa, 2/4

Taaera oTnenaiana 
O$CeTHbIM cnocoÖoM

O6t>eM
2 neuaTHHX jiwcra

M 1 2 3 4 5 6 7 S9 10 
0123456789 10

yr 01432 3aKö3 12232.
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